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Prag, den 24. 2.1945

Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Deutschen

Staatsminister für Böhmen und Mähren und

Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren

Abt  Ia/Ia op

Nr.13.5/45 gehl

Betr : Sicherheitsbesatzungen in den Festungen.

Bezugi W Bv, Ia/Ia op Nr. 1131/45 geh. vom 16.2.1945.

I/-18

Gemäß Anlage zur Verfügung OKH/GenstdH/Op.Abt./Abt.Lds.Bef.

Nr. 2 214/45 geh. vom 14.2:1945, Abschhitt C, I wird die Sicher—

heitsbesatzung der Festungen durch Chef des Generalstab des

Heeres festgesetzt. Bis zum Eingang dieser Entscheidung bleibt der

Bezugsbefehl in Kraft mit der Abänderung, daß als Festungstruppe

nur gelten:

Doutsches Staotsminifterium

a) in der Festung Brünn

für Bühmen und Mähren.

Elng...

Ant.

Festungs-Pi.Kp.73 und

Tyb. Nr..

Festungs-Stamm-Bttr.3150

Welter on

PNt

in der Festung Olmütz

Festungs-Pi.Kp.72 und

Festungs-Stamm-Bttr.3151.

Die übrigen in der Bezugsverfügung als Festungstruppe aufge-

führten Einheiten bleiben aber Teile der Sicherheitsbesatzung

Für den Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber

Der Chef des Generalatabes

Verteileri

wie Bezugshefehl.



Abschrift

A

(für das Ministeramt)

Prag,den 24.2.1945

Der Wehrmachtbevollmächtigte beim

Deutschen Staatsminister für Böhmen

und Mähren und Befehlshaber im

Wehrkreis Böhmen und Mähren

Abt. Ia/Ia op

Nr.1395/45 geh.

Betr. : Sicherheitsbesatzungen in den Festungen

Bezug : W Bv,Ia/Ia op Nr. 113l/45 geh. vom 16.2.1945.

Gemäß Anlage zur Verfügung OKH/GenstdH/Op.Abt./ Abt. Lds.Bef.

Nr. 22l4/45 geh. vom 14.2.1945, Abschnitt C, I wird die Sicher-

heitsbesatzung der Festungen durch Chef des Generalstab des

Heeres festgesetzt.Bis zum Eingang dieser Entscheidung bleibt

der Bezugsbefehl in Kraft mit der Abänderung,daß als Festungs-

truppe nur gelten :

a) in der Festung Brünn

Festungs-Pi.Kp.73 und

Festungs-Stamm-Bttr.3l50 

b) in der Festung Olmütz

Festungs-Pi.Kp.72 und

Festungs-Stamm-Bttr.3l51.

Die übrigen in der eßügsverfügung als Festungstruppe aufge-

führten Einheiten bfeiben aber Teile der Sicherheitsbesatzung.

Für den Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber

Der Chef des Generalstabes

gez. Dr. Ziervogel

"oy uf

1A-4/45
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Abschrift.

m

KR-GHZPH 018412/13 18/2 (1315)

An

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren,

Prag..

Geheime Kommandosache_!

Bezug: FS W.Bef. Böhmen und Mähren I A Nr.234/45 g.K.

v. 13.2.45.

1. Eine Evakuierung der tschechischen und deutschen Bevölkerung

der Stadt Brünn kommt nicht in Frage. Im Falle drohenden

Feindangriffs ist diesbezügliche Entscheidung erneut zu be-

antragen. Auf die mit OKH/GenStdH/Op.Abt./LDS Bef. Nr.

2 214/45 geh. vom 14.2.45 übersandte neue Dienstanweisung

des OKW für Festungskommandanten Ziff. I, 4.) und 5.) wird

Bezug genommen, wonach die Evakuierung erst im Falle des

Feindangriffs vorzusehen ist und im Einvernehmen mit den

Dienststellen von Partei und Staat die Vorbereitungen hier-

für zu treffen sind.

2. Die Luftschutzräume der Zivilbevölkerung sind für Auslage-

rung der Bevorratung nicht in Anspruch zu nehmen. Es muß

gelingen, hierfür andere Möglichkeiten zu schaffen, wie

dies auch in allen Festungen des Ostens bisher ohne Schwie-

rigkeiten durchgeführt wurde.

3. Im übrigen bleiben, abgesehen von den oben befohlenen Ein-

schränkungen, die Forderungen für den Ausbau von Brünn zur

Festung aufrecht erhalten.

gez. G ud e ri an ,

Generaloberst und

Chef des Generalstabes des Heeres,

OKH/GenStdH/Op.Abt./LDSBef. Nr. 1 970/45 g.K. v. 18.2.45.

n l y

IMf-4p/45gkwo!
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1.) An Befh. im Wehrkr. Böhmeniund.MhrenlstrejeiniM nrxsH .bH.s

Cen.-Inf. Toussaint, Prag

emnsnafhtnneX Ius tihinoedA

Geheime Kommandosache

Tedenaidetedn MetgitdosmflovedtnosmideW neb ü

Bezug: PSpwjBafBstnenaindaOhred Ia Nr.234/45 g.K. vom 13.2.45.

.A.I

1.) Eine Evakuierung der tschechischen ündtdentschen Bevölke-

rung der Stadt Brünn keamt nicht in Prage. Im Falle

drohenden Feindangriffs ist diesbezügliche Entscheidung

erneut zu beantragen. Auf die mit OKH/Gen.St.d.H./Op Abt.

Lds.Bef.Nr.2 214/45 geh. vom 14.2.45 übersandte neue

Dienstanweisung des OKw für Festungskommandanten Ziff.I,

IV und V.) wird Bezug genommen, (wonach die Evakuierung

erst im Falle des Feindangriffes vorzusehen ist und im

Einvernehmen mit den Dienststellen von Partei und Staät

aerd

zu treffen sind.

2.) Die Luftschutzräume Kevilbevölkerung sind für Aus-

muß gelingen, hierfür andere Möglichkeiten zu schaffen,

wie dies auch in allen Festungen&dek Ostens bisher ohne

Schwierigkeiten durchgeführt wurde.

3.) Im übrigen bleiben, abgesehen von den oben befohlenen

Einschränkungen, die Forderungen für den Ausbau von Brünn

zur Festung aufrecht erhalten.

gez. Guderian, Generaloberst und Chef des

Generalstabes des Heeres, OKH/Gen.St.d.H./

op Abt./Lds.Bef. Nr. 1 970/45 g.K. v.18.2.45

R XX

2WF-HH2
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Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Deutschen

Prag, am 19.2.1945

Staatsminister für Böhmen ünd Mähren und

Tel.098/1371

Abt. Ia (Ia/op)

NF. 265/45 g.Kdos.

Eing.:

22FEB 45

LeLUacpLSTpen

arer s\am

Oamaaadolache.

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

z.Hd. Herrn Mihisterialrat Dr.bG.ineSa .rdideW ml .died nA (.1

CON- ON LE

Abschrift zur Kenntnisnahme

edocaobnammoN eniened

Für den Wehrmachtbevollmächtigten u. Befehlshaber

.2$.S.Sf mov .X.g Ca\AES.TM BI Der Chef des Generalstabes :aused

I.A.
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19 FEB. 1945

++- KR- GHZPH 018412/13

18/2 (1315)

AN DT: STAATSMINISTER F. BOEHMEN U. MAEHREN PRAGS

GEHEIME KOMMANDOSACHE---

BEZUG:-- FS . W. BEF. BOEHMEN U. MAEHREN ROEM 1 A

NR. 234/45 G. K. V. 13. 2. 45.-

1. ) EINE EVAKUIERUNG DER TSCHECHISCHEN UND DEUTSCHEN

BEVOELKERUNG DER'STADT BRUENN KOMMT NICHT IN FRAGE.

I MFALLE DROHENDEN FEINDANGRIFÉS IST FDIESBEZUEGLICHE

ENTSCHEI DUNG ERNEILT ZU BEANTRAGEN. AUF DIE MIT

OKH/ GENSTDH/ OP ABT/ LDS BEF NR. 2 214/ 45 GEH. VOM

AS. UEBERSANDTE NEUE DIENSTANWEISUNG DES OKW FUER

FESTUNGSKOMMANDANTE N ZIFF. ROEM 1, 4. U. 5.) WIRD BEZUG

GENOMMEN, WONACH DIE EVKUIERUNG ERST IM FALLE DES

FEINDANGRIFFES VORZUSEHEN IST UND IM EINVERNEHMEN MIT DEN

DIENSTSTELLEN VON PARTEI UND STATT DIE VORBEREITUNGEN

HIERFUER ZU TREFFEN SIND.-

A

2.) DIE LUFTSCHUTZRAEUME DER ZIVILBEVOELKERUNG SIND FUER

AUSLAGERUNG DER BEVORRATUNG NICHT IN

ANSPRUCH ZU NEH-MEN.

ES MUSZ GELINGEN, HIERFUER ANDERE

;

 MOEGLICHKEITEN ZU SCHAFFEN

WIE DIES AUCH IN ALLEN FESTUNGEN DES

OSTENS BISHER OHNE

SCHWIERIGKEI TEN DURCHGEFUEHRT WURDE.

3. ) IM UEBRIGEN BLEI BEN, ABGESEHEN VON DEN OBEN BEFOHLENEN

EINSCHRAENKUNGEN, DIE FORDERUNGEN FUER DEN AUSBAU VON BRUENN

ZUR FESTUNG AUFRECHT ERHALTEN.==

GEZ. GUDERI AN, GENERALOBERST U. CHEF DES GEN. STABES

DES HEERES, OKH/ GENSTDH/ OP ABT/ LDS. BEF, NR. 1 97O/45 G K

18. 2. 45.+

oryang! bef

/

402/459

A-4



Der Wehrmachtbevollmäohtigte beim Deutschren
Prog, den 16.2.45
Staataminister für Böhmen und Mühren und
Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
Abt. I a (Ia/op)
Nr.1181/45 geheim
Geheiml
Betr.: Sicherheitsbesatzung in den Festungen.
Intste
Minlste
-8 Mrtogtiederung und Stärke:
1.) Die Sicherheitsbesatzung besteht aue: :
20 FEB 1945
Li m
lembamis
Festungstruppen
Alarmeinheiten
w d
örtlich v•rhandenem Volks■turm.
et. 2.) Als Festungstruppen werden bestimmt:
p112
a) in der Festung Brünn
Stab Gren.EuA.Rgt.131
Gren.E.Btl.I/134
Nachr.A.Kp. 131
Stab Inf.EuA.Rgt.500
I.Anf.EuA.Rgt.500
Stab und 3 Kpn/L.Sch.Btl.855
Fest.Pi.Kp.73
Fest.Stamm-Bttr.3150
b) in der Festung Olmütz*
·If./Ihf.EuA.Rgt.500
Art.EuA.Abt.102
Beob.EUA. Abt.44
Fest.Pi.Kp.72
Fest.Stamm-Bttr.3151
3.) Zur Verstärkung der Festungstruppen hat der Festungs-Kdt.
aus allen in der Festung dauernd oder vorübergehend unter-
gebraohten Truppen, soweit sie nicht den Festungstruppen
angehören, und den Dienststellen aller Wehrmachtteile und
der Waffen-SS Alarmeinheiten zu bilden. Er überwacht ihre
Aufstellung, Ausrüstung-und Ausbildung und regelt ihren
Einsatz.
4.) Der örtlioh vorhandene Volkssturm steht nach Aufruf dem
a
Festungskommandanten zum Einsatz zur Verfügung. Der Auf-
rf erfolgt bei unmittelbarer Bedrohung der Festung
duroh die Parteiverbindungsstelle Prag.
371/45g
Wb
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Bis zu seinem Aufruf sind Aufstellung, Bewaffnung, Aus-

rüstung und Ausbildung Aufgabe der NSDAP. Der Festungs-

kommandant hat sich hierüber vom politischen Leiter der

Festung unterrichten zu lassen und das Recht, Einfluß auf

die Ausbildung der Volkssturmeinheiten zu nehmen.

5.) Die truppenmäßige Ausbildung der E.u.A.Einheiten bleibt

Aufgabe der Truppenkommandeure. Das Recht der Festungs-

kommandanten, auf die Ausbildung dieser Einheiten und des

Volkssturme Einfluß zu nehmen, beschränkt sich auf die

Vorbereitung für ihren Einsatz zur Verteidigung der Festung

durch Alarmübungen und Einweisung in ihre Aufgaben und ist

im Einvernehmen mit dem Truppenkommandeur auszuüben. Durch

Heranziehung der Kräfte für Ausbildung und Stellungsbau

darf die Ausbildung des Ersatzes für das Feldhecr nicht

beeinträchtigt werden. .

II. Aufgaben

Die Sioherheitebesatzung soll die Festung schützen gegen

Gurchgebroohene Feindkräfte

Fallschirn- und Luftlandetruppen

Aufständische und Banden.:

Dazu gehört auch der Schutz 'der wichtigsten Anlagen inner-

halb des Festungsbereiches, z.B. Néchrichtenanlagen, Gas-,

Elektrizitäts- und Wasserwerke, Bahrhöfe, Brücken und Rüstungs

betriebe.

III. Unterstellung

a) Bei unmittelbarer Bedrohung der Festung hat der Festungs-

kommandant die volle Befehlsgewalt über alle Teile der

Sicherheitsbesatzung. Seiher Verantwortung unterliegen alle

Maßnahmen, die die Erfüllung seiner Aufgabe erfordern.

b) Solange eine unmittelbare Bedrohung der Festung nicht vor-

liegt, hat der Abschnittskommandeur Mähren das Recht, zur

Durehführung besonderer Kampfaufgaben gegen Fallschirmspringer,

Banden oder Aufständi che:außerhalb des Festungsbereichs

Teile der Sicherheitsbesatzung höchstens in Stärke eines

Btl, beim Festungskommande

ist zu entspreohen. wenntg  stungskommandant in ihrem

40382
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Abzug keine Gefährdung der jeweiligen Sicherheit der Festung

sieht. Im Zweifelsfall liegt die Entscheidung über die Abf.1

gabe beim W Bv.

Die abzugebenden Teile müssen in ihrer personellen Zu-

sammensetzung und materiellen Ausstattung zur Erfüllung

ihres Auftrages befähigt sein. Es muß sichergestellt sein,

daß sie bei plötzlich eintretender Bedrohung auf Abruf

dureh den Festungskommandanten innerhalb von 12 Stunden die

Festung wieder erreichen können.

Bei zunehmender Bedr hung der Festung wird W Bv den

Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Abgabe von Kräften der

Sicherheitsbesatzung entfällt.

IVv. Kempfführung

Die Kampfführung gegen äußeren und inneren Feind innerhalb

des Festungsbereiches ist Aufgabe der Festungsk mmandenten.

Die Kampfführung in den Sperr- und Stellungszonen gegen durch-

gebr chenen Feind undLuftlandetruppen ist gem.Befehl W Bv

Ia Nr.243/35 g.Kdes. vom 15.2.45 dem Höh.Pi.Kdr.1 bzw. Kdt.

des Festungsbereiches Süd st übertragen worden.

Der Abschnittskommendeür Mähren bleiot außerhalb des

Festungsbereichs verantwortlich für die Abwehr feindlioher

Fallschirmspringer, die Bekämpfung von Banden und Nieder-

schlagung innerer Unruhen innerhalb seines Abschnittes nach

Maßgabe der hierfür vom W Bv gegebcnen Befehle.

Verteiler im

Entwurf

/v.B.
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Der Deutsche Staatsminister
Prag IV.den14.Februar 1945.
für Böhmen und Mähren
Fernsprechanschluß Prag 093
094
inlstera
Nr.St.M.-Za-H 107/45 g.
Bing.:
1 5 FEB. 1945
Es wird gebeten, dieses Geschältszeichen und den
Gegenstand bei welteren Schreiben anzugeben.
Konten der Obarkasse:
Geheim
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bei
der Natlonalbank für Böhmen und Mähren in Prag.
An
die Abteilungsleiter
die Oberlandräte-Inspekteure in Brünn und Mähr.Ostrau
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung deutschen
Volkstums
den Beauftragten für den Stellungsbau
die Leitstelle Ost
den Landespräsidenten-Reichsauftragsverwaltung in Brünn
das Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Deutschen Staatsminister
für Böhmen und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen
und Mähren
den Befehlshaber der Waffen- Böhmen und Mähren
den Höheren Reichsarbeitsdienstführer beim Deutschen Staatsminister
für Böhmen und Mähren
die OT-Einsatzgruppe Deutschland VII
(jeweils persönliche Anschrift oViA.)
5
Betrifft: Festungen in Böhmen und Mähren.
Ich habe Ministerialrat Dr.Landmann zu meinem General-
referenten für die Festungen im Protektorat Böhmen und Mähren be-
stellt.Seine Aufgabe ist die Steuerung aller zivilen Reichsvertei-
digungsaufgaben für die zu Festungen erklärten Plätze.Innerhalb der
Festungen lenken die Leiter der Gemeindeverwaltung (Oberbürgermeister)
nach den Weisungen des Generalreferenten alle dazu erforderlichen
Massnahmen der reichseigenen und autonomen Verwaltung.Diese Aufgaben
werden in Brünn von Oberbürgermeister Judex, in Olmütz von Oberbür-
germeister Dr.Schreitter Ritter von Schwarzenfeld persönlich wahr-
genommen.
gez. F ra n k
Ms  
Beglaubigt:
Halauch
Angestellte
65h/24-f
117
329/459
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St.M. III A - 4 m/45 g.

Prag, den 13. Februar 1945. /640.

Geheim

KR-FS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsleiter.Bormann,

Pührerhauptquartier.

Nachrichtlich an:

a) Herrn General Toussaint

und

b) Herrn Oberbereichsleiter Walter.

Reichsleiter !

Der Festungskommandant der Festung Brünn fordert zur Vorbe-

reitung und jederzeitigen Verteidigung der Stadt:

1. Die sofortige Evakuierung der 270.000 tschechischen und

70.Oo0 deutschen Einwohner umfassenden Stadt mit Ausnahme

von 50.ooo zur Verteidigung, zu Schanzarbeiten und zur

Aufrechterhaltung der Versorgungsbetriebe notwendigen Deut-

schen und Tschechen.

2. Die Jnanspruchnahme des wesentlichsten Teiles des der Be-

völkerung zur Verfügung stehenden Luftschutzraumes zur

gesicherten Bevorratung - Lagerung der Lebensmittel und

Munition - für 3 Divisionen.

Wenn diese - vom militärischen Standpunkt verständlichen -

Forderungen verwirklicht werden müssten, so würden Folgen von

einschneidendster Bedeutung für die politische und rüstungs-

wirtschaftliche Lage im Protektorat eintreten. Jm Einvernehmen



EV
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mit Gauleiter Dr.Jury bemerke ich dazu folgendes:

Jn Brünn sind an berufstätigen Personen vom Arbeitsamt rund

1o8.o00 erfasst, davon in der Rüstungsindustrie mit Fertigun-

gen von grösster Kriegswichtigkeit 50.Oo0. Ein ansehnliches

Rüstungszentrum würde zum Erliegen kommen - und zwar in einem

Zeitpunkt, in dem eine unmittelbare Gefahr sich noch nicht

abzeichnet. Eine Evakuierung derartigen Umfangs würde auf

den Widerstand der tschechischen Bevölkerung stossen und mit

den verfügbaren Kräften nicht durchzusetzen sein. Die Eva-

kuierung würde sowohl im Protektorat als auch in den angren-

zenden Gauen die Haltung der Bevölkerung entscheidend nega-

tiv beeinflussen. Mit einer allgemeinen Fluchtbewegung nach

Westen müsste gerechnet werden. Jm übrigen würde die Evaku-

ierung von 290.000 Menschen eine Fülle von Schwierigkeiten

des Verkehrs, Aufnahmeraums, Quartiers, Arbeitseinsatzes

und der Ernährung auslösen. Hinzukommt, dass bei einer

Evakuierung auch die vom Festungskommandanten benötigten

50.0oo Kräfte nicht zurückgehalten werden könnten.

Es nützt auch nichts, anstelle der Evakuierung die freiwilli-

ge Abwanderung zu fördern. Jede Förderung würde als Zeichen

einer bevorstehenden Einschliessung gewertet und eine regel-

lose Flucht entfesseln. Die gleiche Wirkung hätte übrigens

auch die Wegnahme der für die Bevölkerung bestimmten Luft-

schutzräume zu Gunsten der militärischen Vorratseinlagerung.

Allden gegenüber steht die Tatsache, dass Brünn zur Zeit über

keinerlei Festungsanlagen verfügt und ein nur stützpunktarti-

ger Ausbau bereits sechs Wochen beansprucht. Die an den Be-

griff "Festung" sich knüpfenden militärischen Forderungen und

Folgerungen sind also bis auf weiteres gegenstandslos. Dies

gilt insbesondere für die Bevorratung.

Zusammenfassend stehe ich mit Gauleiter Jury auf dem Stand-

punkt, dass die Erklärung der Stadt Brünn zur Festung zurück-

genommen und statt dessen Brünn lediglich als Ortsstützpunkt

ausgebaut werden sollte. Diese Frage wird gleichzeitig vom
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Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber im Wehrkreis

Böhmen und Mähren an den Chef des Generalstabs des Heeres,

Generaloberst Guderian, herengetragen. Jch bitte Sie,

Reichsleiter, mit diesem im Sinne vorstehender Ausführungen

in Verbindung zu treten und, falls erforderlich, eine Ent-

scheidung des Führers herbeizuführen.

Heil Hitler!

Jhr

gez. F r a n k .

bero
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St.M. III A - 4 m/45 g.

Prag, den 13. Februar 1945.
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1.)

KR-FS:

13. 11. 1945

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsleiter Bormann,

Führerhauptquartier.

Nachrichtlich an:

a) Herrn General Toussaint

pun

b) Herrn Oberbereichsleiter Walter.

Reichsleiter !

S

Der Festungskommandant d t Festung Brünn fordert zur Vorbe-

id

reitung und jederzeitigen Verteidigung der Stadt:

1. Die sofortige Evakuierung der 270.o00 tschechischen und

70.Oo0 deutschen Einwohner umfassenden Stadt mit Auanahme

von 5o.ooo zur Verteidigung, zu Schanzarbeiten und zur

Aufrechterhaltung der Versorgungsbetriebe notwendigen Deut-

schen und Tschechen.

2. Die Jnanspruchnahme des wesentlichsten Teiles des der Be-

völkerung zur Verfügung stehenden Luftschutzraumes zur

gesicherten Bevorratung - Lagerung der Lebensmittel und

Munition - für 3 Divisionen.

Wenn diese - vom militärischen Standpunkt verständlichen -

Forderungen verwirklicht werden müssten, so würden Folgen von

inschneidendster Bedeutung für die politische und rüstungs-

wirtschaftliche Lag• im Protektorat eintreten. Jm Einvernehmen
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mit Gauleiter Dr.Jury bemerke ich dazu folgendes:

Jn Brünn sind an berufstätigen Personen vom Arbeitsamt rund

1o8.ooo erfasst, davon in der Rüstungsindustrie mit Fertigun-

gen von grösster Kriegawichtigkeit 50.o0o. Ein ansehnliches

Rüstungszentrum würde zum Erliegen kommen - und zwar in einer

Zeitpunkt, in dem eine unmittelbare Gefahr sich noch nicht

abzeichnet. Eine Evakuierung derartigen Unfangs würde auf

den Widerstand der tschechischen Bevölkerung stossen und mit

den verfügbaren Kräften nicht durchzusetzen sein. Die Eva-

kuierung würde sowohl im Protektorat als auch in den angren-

zenden Gauen die Haltung der Bevölkerung entscheidend nega-

tiv beeinflussen. Mit einer allgemeinen Fluchtbewegung nach

Westen müsste gerechnet werden. Jm übrigen würde die Evaku-

ierung von 290.000 Menschen eine Fülle von Schwierigkeiten

des Verkehrs, Aufnahmeraums, Quartiers, Arbeitseinsatzes

und der Ernährung auslösen. Hinzukommt, dass bei einer

Evakuierung auch die vom Festungskommandanten benötigten

50.ooo Kräfte nicht/zurjckgehalten werden könnten.

Es nützt auch nichts, anstelle der Evakuierung die freiwilli-

ge Abwanderung zu fördern. Jede Pörderung würde als Zeichen

einer bevorstehenden Einschliessung gewertet und eine regel-

lose Flucht entfesseln. Die gleiche wirkung hätte übrigens

auch die Wegnahme der für die Bevölkerung bestimmten Luft-

schutzräume zu Gunsten der militärischen Vorratseinlagerung.

Alldem gegenüber steht die Tatsache, dass Brünn zur Zeit über

keinerlei Festungsanlagen verfügt und ein nur stützpunktarti-

ger Ausbau bereits sechs Wechen beansprucht. Die an den Be-

griff "Festung" sich knüpfenden militärischen Forderungen und

Folgerungen sind also bis auf weiteres gegenstandslos. Dies

gilt insbesondere für die Bevorratung.

Zusammenfassend stehe ich mit Gauleiter Jury auf dem Stand-

punkt, dass die Erklärung der Stadt Brünn zur Festung zurück-

genommen und statt dessen Brünn lediglich als Ortsstützpunkt

ausgebaut werden sollte. Diese Frage wird gleichzeitig vom
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Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber im Wehrkreis

Böhmen und Mähren an den Chef des Generalstabs des Heeres,

Generaloberst Guderian, herengetragen. Jch bitte Sie,

Reichsleiter, mit diesem im Sinne vorstehender Ausführungen

in Verbindung zu treten und, falls erforderlich, eine Ent-

scheidung des Führers herbeizuführen.

IIOTTHTTOH

Jhr

gez. P r a n k .

gulay

2.)

Wv. am 20.2.1945 bei ir

Wiederaorgelegt saZ0.2.

NO3AS

c.:Sd



Ministe

Pernschreiben

KR

Eing.:

14. FEB. 1945

An

Chef des Generalstabes des Heeres

Generaloberst Guderian

Nachrichtlich:

OKW/WPSt

OO/CAAA

Reichsleiter Bormann

Zur Vorbereitung und jederzeitigen Verteidigung der

Festung Briinn_fordert der Festungskommandant:

1.) Die-sofortige Evakuierung der 270.000 tschechischen und

70.0o0 deutschen Einwohner umfassenden Stadt Brünn mit

Ausnahme von 50.Oo0 zur Verteidigung, zu Schanzarbeiten

und zur Aufrechterhaltung der Versorgungsbetriebe not-

wendigen Deutschen und Tschechen.

2.) Die Inanspruchnahme des wesentlicheten Teiles des der

Bevölkerung zur Verfügung stehenden Luftschutzraumes

zur gesicherten Bevorratung-Legerung der Lebensmittel

und Munition- für 3 Divisionen.

W Bv hält diese Forderung vom rein militärischen Stand-

punkt aus und im Sinne aller gestellten Verteidigungsaufgaben

für berechtigt.

Der Deutsche Staatsminister im Einvernehnen mit Gauleiter

Dr. Jury hat folgende Einwendungen bei mir und Reichsleiter

Bormann erhoben.

1.) Zurzeit vollaufende für Kriegführung wesentliche Rüstunge-

industrie wird lahm gelegt.

2.) Evakuierung wird auf aktiven oder passiven Widerstand der

tschechischen Bevölkerung stoßen und zwangsweise nicht

durchzusetzen sein.

3.) Evakuierung wird im Protektorat und in benachbarten Gauen

Sudetenland und Niederdonau Haltung der Bevölkerung ent-

scheidend negativ beeinflussen.

11A-4m/45
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4.) Durch Evakuierung entstehende Probleme des Verkehrs,

Aufnahmerämmes, Arbeitseinsatzes und der Ernährung sind

kaum zu bewältigen.

5.) Ob in Festung Brünn notwendige ■echechische Kräfte zu halten

sein werden, ist zweifelhaft.

Als Wehrmachtbevollmächtigter beim Deutschen Staatsminister

bitte ich auf Grund der Einwendungen des Deutschen Staatsninisters

und des Gauleiters um Entscheidung, ob

a) trotz der auch dem W Bv berechtigt erscheinenden Einwendungen

des Deutschen Staatsministers und Gauleiters der Ausbau Brünns

zur Festung mite allen unter 1.) und 2.) aufgeführten Maßnahmen

aufrecht erhalten werden soll oder ob

b) alle an eine Festung zu stellenden Forderungen, mit Ausnahme der

unter 1.) und 2.) gestellten, aufrecht erhalten bleiben sollen

oder ob

c) mit Rücksicht auf die vom Deutschen Staatsninister befürchteten

Auswirkungen Brünn nur als Ortsstützpunkt zur Verteidigung vor-

würden

bereitet werden soll, In den Fällen b) und e)/in jetzigen

Zeitpunkt keine die Zivilbevölkerung und Rüstungsindustrie be-

rührenden nilitärischen Maßnahmen, mit Ausnahme von Schanzar-

beiten, zu ergreifen sein..

Der Wehrmachtbevollmächtigte Böhmen - Mähren

gez. Toussaint

General der Infanterie

- Ia Nr. 234/45 g.d. V 13.2.

4 Ausfertigungen

2. Ausfertigung

Fernschreibstelle.

1. Ausf.

F.d.R.

Miw

Dt.Staatsmin.

z.Hd. Linisterialrat

2C

cies

2. Ausf.

Parteiverb.Stelle

Hauptmann

2.Hd, Ob.Ber.Leiter

walter

3. Ausf.

Entwurf

4. Ausf.
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Zur Vorbereitung und jederzeitigen Verteidigung der

Festung Brünn fordert der Festungskommandant:

1.) Die sofortige Evakuierung der 27o.ooo tschechtschen

und 7o.ooo deutschen Einwohner umfassenden Stadt Brünn

mit Ausnahme von 5o.ooo zur Verteidigung,zu Schanz-

arbeiten und zur Aufrechterhaltung der Versorgungs=

betriebe notwendigen Deutschen und Tschechen.

2.) Die Inanspruchnahme des wesentlichsten Teiles des der

Bevölkerung zur Verfügung stehenden Luftschutzraumes

bnrne

zur gesichertenyLagerung der Lebensmittel und Munition-

für 3 Divisionen.

Ibo.

W Bv hält diese Forderung vom rein militärischen Stand=

X

punkt aus und im Sinne aller gestellten Verteidigungsaufgaben

für berechtigt.

Der Deutsche Staatsminister ...

•

41

Als Wehrmachtbevollmächtigter beim Deutschen Staats=

minister bitte ich auf Grund der Einwendungen des Deutschen

Staatsministers und des Gauleiters auf deren Anregung um

Entscheidung, ob

a) trotz der auch den  Bv berechtigt erscheinenden Ein=

wendungen des Deutschen Staatsministers und Gauleiters

der Ausbau Brünns zur Festung mit allen unter l.) und

2.) aufgeführten Massnahmen aufrecht erhalten werden soll

qoapo

b) alle an eine Festung zu stellenden Forderungen, mit Aus=
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nahme der unter l.) und 2.) gestellten, aufrecht erhalten

bleiben sollen oder ob

c)

mit Rücksicht auf die vom Deutschen Staatsminister be=

fürchteten Auswirkungen Brünn nur als Ortsstützpunkt

zur Verteidigung vorbereitet werden soll, da in den

.nodo

Fällen b) und c) im jetzigen Zeitpunkt keine die Zivil=

bevölkerung und Rüstungsindustrie berührenden militä=

rischen Massnahmen, mit Ausnahme von Schanzarbeiten,

zu ergreifen wären.
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I. Kurze Zusammenfassung des Ergebnisses der Be-

sprechung vom ll.2.d.Js.

1.) Organisatorische Maßnahmen:

a) Militärischer Sektor:

WB - Festungskommandant (pioniertaktische und

technische Fragen Kdt. Festungsbereich Südost,

// ds

b) Parteisektor:

Festungsbeauftragter - Politischer Leiter

Bekanntgabe der personellen Entschliessung

Gauleiter Jury

c) Staatlicher Sektor:

Generalreferent - Leiter der Gemeindeverwaltung

Bekanntgabe Ernennung Ministerialrat Dr.Landmann

d) Arbeitsstab = Festungskommandant, Politischer

Leiter, Leiter der Gemeindeverwaltung.

Politischer Leiter und Leiter der Gemeindever-

waltung sind dem Festungskommandanten erst ab

tatsächlicher Einschliessung unterstellt. Vor-

her Unterstellung unter Festungsbeauftragten

bezw. Generalreferenten.

2.) Festung oder Stützpunkt ?

3.)
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3.) Problem der personellen Räumung.

(Zahl der im Arbeitseinsatz stehenden Personen:

72.600 Männer und 35.000 Frauen.

Hiervon rund 50.000 Personen in der Rüstungs-

wirtschaft tätig, davon l5.o0o Frauen.

Rüstungskapazität,

Verlegungsmöglichkeit.)

II. Erörterungspunkte.

l.) Standpunkt des Festungskommandanten zu folgen-

den Fragen:

a) Festungsausbau,

b) Besatzung,

c) Personelle Räumung,

d) Bevorratung,

e) ARLZ-Maßnahmen.

C0CE8

2.) Anhörung des Leiters der Gemeindeverwaltung hierzu.

3.) Gemeinsame Erörterung.

16/:340.000

80.000. t

2 %0-ovw

m

Funorating: 26,500m

2
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Min.Rab. Sr.Gils

Prag, den 11.2.1945

Der Wehrmachtbevollmächtigte bein Deutschen

Staatsminister für Böhmen und Mähren und

Befehlsheber im Wehrkreis Böhmen und Mähren

Abt. Ia

Nr.214/45 g.Kdos.

30 Ausfertigungen

Minlsteran

2. Ausfertigung

wa

12.FEB. 1945

Der Befehl W Bv, Ia/Ia op Nr. 184/45 g.Kdos. vom

6.2.1945 mit Anlage 3 wird zurückgezogen. Sie sind ■emäß

den Vorschriften für V.S. zu vernichten, Die Anlagen

1, 2 und 4 behalten Gültigkeit.

Der Befehl wird durch die als Anlage beigegebene

Verfügung Ia Nr. 213/45 g.Kdos. vou 11.2.1945 ersetzt..

Für den Wehrmachtbevollmächtigten und Befthlshaber

Der Chef des Generalstabes

I.A.

/Rh.

waTrhiban.
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Prag, den 11.2.1945
Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Deutschen
Staatsminister für Böhmen und Mähren und
Seh.Rommondofahe.
Befehlshaber im Wehrkreis Böhnen und Mähren
Abt. Ia
Nr.213/45 g.Kdos.
30 Ausfertigun en
28. Ausfertigung
,
1.) Die Festungen Brünn und Olmütz sihd mit sofortiger Wirkung
dem W·Bv unmitteibar unterstellt.
Für den Ausbau erhalten sie in pioniertaktischen und pionier-
technisohen Fragen Weisungen durch den Kdt. Festungsbereich
Südost. Die Versorgung erfolgt dureh OKH/Gen.St.d.H./Gen.Qu.,
vertreten durch die Außenstelle Gen.Qu. bei W Bv.
2.) Aufgabe des Fest.Kdt. ist die Verteidigung der Festung gegen
jeden Feindangriff und die Vorbereitung der für die Vertei-
digung notwendigen Maßnahmen. Er haftet mit seiner Soldaten-
ehre für die Verteidigung seiner Festung bis zum Letzten. Für
die Durchführung seiner Aufgabe gilt die dem Führerbefehl
Nr. 11. beigegebene Anweisung: ."Aufgaben und Riohtlinien für
Anlage 1
den Kdtn. eines festen Platzes" (siehe Anlage 1). Außerdem
(nur für
sind für die örtliche Führung bereits die Grundsätze zu ver-
beide Fest.
Kdt.)
wenden, die im Entwurf zur H.Dv. g 83 "Verteidigung von
Festungen" niedergelegt sind (an Fest.Kdt. Brünn und Olmütz
duroh OKH zugesandt.)
3.) Der Festungsbereich erstreckt sich auf die eigentliche Festung
_age 2
und auf ein Vorfeld, dessen Grenze aus der beiliegende Karte
hurte
1 : 75000 hervorgeht.
(nur f.je-
den Fest.
Abschn,Kdr. Mähren regelt die Eingliederung der Gebiets-
Kdt.)
teile, die gegenüber der von ihm getroffenen Abschn,Eintei-
lung nicht mehr in die Festungsbereiche einzubeziehen sind,
in benachbarte Unterabschnitte; die getroffene Regelung ist
von ihm zum 12.2.45 zu melden. Die Neueinteilung tritt am
12.2.45, 0.00 Uhr in Kraft.
4,). Als Sicherheitsbesatzung unterstehen dem Fest.Kdt.
a) alle dauernt oder vorübergehend in der Festung unterge-
brachten Truppen einschl. der A.- und E.-Einheiten,
b) das Wehrmachtgefolge,
c) die Angehörigen der im Rahmen der Wehruacht eingesetzten
Organisationen,
- 2 -
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d) im Einvernehmen mit dem Festungsbeauftragten der Gau-

leitung der örtlich vorhandene Volkssturm,

e) im Einvernehmen mit dem Gemeindeleiter die deutsche Bevöl-

kerung im Wege eines Volksaufgebotes.

5.) Die beteiligten Gauleiter werden Festungsbeauftragte für die

Pestungen ernennen, die für alle innerhalb der Festungen der

Partei obliegenden Aufgaben verantwertlich sind.

Die beteiligten Gauleiter werden außerdem für jede

Festung einen politischen Leiter ernennen, der dem Festungs-

beauftragten untersteht und dem Festungskommandanten zur

Seite steht, an allen Vorbereitungen beteiligt ist, im

Einschließungsfalle in der Festung verbleibt und von diesem

Zeitpunkt ab an die Weisungen des Festungskonnandanten ge-

bunden ist.

Die Namen der Festungsbcauftragten und der politischen

Leiter werden den Festungskommandanten noch mitgeteilt

werden.

6.) Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren wird mit

allen zivilen Reichsverteidigungsaufgaben für die Festungen

einen Generalreferenten beauftragen, der in diesen Fragen

mit dem Wehrkreisbefehlshaber und Festungsbeauftragten zu-

sammenarbeitet.

In der Festung ist der Leiter der Gemeindeverwaltung

(Oberbürgermeister) dasjenige Organ, 'das nach den Weisungen

des Generalreferenten alle Aufgaben der reichseigenen und

autonomen Verwaltung steuert, dem Festungskommandanten zur

Seite steht, an allen Vorbereitungen beteiligt ist, im Ein-

schließungsfalle in der Festung verbleibt und von diesem

Zeitpunkt ab an die Weisungen des Festungskommandanten

gebunden ist.

Der Name des Generalreferenten wird den Festungskomman-

danten noch mitgeteilt werden,

7.) Festungskommandant, politischer Leiter und Leiter der Gemein-

deverwaltung bilden unter Vorsitz des Festungskommandanten

einen Arbeitsstab. Der Arbeitßstab hat folgende Aufgaben:

a) Errechnung der für die Zivi bevölkerung erforderlichen

Mengen an Festungsbevitrang aller Art. (Beschaffung,

M

- 3 -

40366
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Verwaltung und Auslagerung der Verräte ist Sache des Lei-

ters der Geneindeverwaltung).

b) Vorbereitung der personellen Räumung unter besonderer Be-

rücksichtigung des tschechischen Bevölkerungsteils. Hierzu

sind dem W Bv bis zum 20.2. Vorschläge verzulegen, die mit

dem Deutschen Staatsminister und den beteiligten Gaulei-

tern entschieden werden. Verantwortlich für die geregelte

Durchführung durch den Festungsbereich laufender Räumungs-

und Rückzugsbewegungen ist der Festungskommandant in Zusam-.

menarbeit mit dem Pestungsbeauftragten und den Generalrefe-

renten.

c) Vorbereitung der Sofortmaßnahmen für ARLZ, Aufstellung eines

ARLz-Kalenders unter Inanspruchnahme der bereits durch

W Bv getreffenen Maßnahmen auf dem militärischen Sektor.

Zweifelsfällc,'die sich bei der Arbeit des Arbeits-

stabes ergeben, sind vom Festungskommandanten dem Wehrmacht-

bevollmächtigten vorzulegen, der im Benehmen mit dem

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren und den

beteiligten Gauleitern entscheidet.

8.) Die Fest.Kdt. Brünn und Olmütz melden bis 15.2.45 an W Bv,

Ia

a) Gliederung der Sicherheitsbesatzung (unter Angabe von

Stärke, Bewaffnung und Beweglichmaohung), sowie ihren

geplanten Einsatz (auf Karte 1 : 25000). Änderungen sind

jeweils zum 6., 16. und 26. jeden Monats, erstmalig zum

26.2.45, zu melden. Zu den gleichen Terminen ist auch über

den Stand des Fest.Ausbaus zu berichten.

b) laufend Entschließungen grundsätzlicher Art, die im

Arbeitsstab getroffen worden sind.

9.) Zur Orientierung werden beigefügt:

Anlage 3 a) schema tische Übersicht über die bei der Verteidigung von

Festungen mitwirkenden militärischen, politischen und

Verwaltungsstellen.

a

Anlage 4 b) Abschrift des Schnellbriefes des Reichsministers des

Innern vom 25.1.1945 II RV 4096/45 g Nr.367 80 mit Anlagen.

Für die Rictitigkeit:

gez. Tou s s a i n t

s outen.

Oterst i.Genst.

/Rh.
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Verteiler:

Fest.Kdt.Brünn

= 1. Ausf.

Fest.Kdt.Olmütz

= 2. Ausf.

Abschn.Kdr.Mähren

= 3. Ausf.

Nachrichtlich:

Dt.Staatsmin.f.Böhm.u.Mähr. = 4. Ausf.

Farteiverb.St.Böhmen u.Mähr. = 5. Ausf.

.= 6. Ausf.

Kdt.Fest.Bereich Südost

= 7Ausf.

Absohn.Kär. Böhmen

BdW-SS

= 8. Ausf.

BdO

= 9. Ausf.

BdS

= 10. Ausf.

= 11. - 25. Ausf.

im Hause nach bes.Vert.

Entwurf

= 26. Ausf.

= 27. - 30. Ausf.

Reserve

40365
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Fassungsvorschlag:

Zu Ziffer 5:

Die beteiligten Gauleiter werden Festungsbeauftragte

für die Festungen ernennen, die für alle innerhalb

der Festungen der Partei obliegenden Aufgaben ver-

antwortlich sind.

Die beteiligten Gauleiter werden ausserdem für jede

Festung einen Politischen Leiter ernennen, der dem

Festungsbeauftragten untersteht und dem Festungs-

kommandanten zur Seite steht, an allen Vorbereitungen

beteiligt ist, im Einschliessungsfalle in der Festung

verbleibt und von diesem Zeitpunkt ab an die Weisun-

gen des Festungskommandanten gebunden ist.

Die Namen der Festungsbeauftragten und der Politischen

Leiter werden den Festungskommandanten noch mitge-

teilt werden.

Zu Ziffer 6:

LO8OE

Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren wird

mit allen zivilen Reichsverteidigungsaufgaben für die

Festungen einen Generalreferenten beauftragen, der in

diesen Fragen mit dem Wehrkreisbefehlshaber und Fe-

stungsbeauftragten zusammenarbeitet.

Jn der Festung ist der Leiter der Gemeindeverwaltung

(Oberbürgermeister) dasjenige Organ, das nach den

Weisungen des Generalreferenten alle Aufgaben der

reichseigenen und autonomen Verwaltung steuert, dem

Festungskommandanten zur Seite steht, en allen Vor-

bereitungen beteiligt ist, im Einschliessungsfalle

in der Festung verbleibt und von diesem Zeitpunkt ab

an die Weisungen des Festungskommandanten gebunden ist.

Der Name des Generalreferenten wird dem Festungskomman-

danten noch mitgeteilt werden.
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Zu Ziffer 7:

Festungskommandant, Politischer Leiter und Leiter der

Gemeindeverwaltung bilden unter Vorsitz des Festungs-

kommandanten einen Arbeitsstab. Der Arbeitsstab hat

folgende Aufgaben:

a) Errechnung der für die Zivilbevölkerung erforder-

lichen Mengen an Festungsbevorratung aller Art.

(Beschaffung, Verwaltung und Auslagerung der Vor-

räte ist Sache des Leiters der Gemeindeverwaltung.)

b) Vorbereitung der personellen Räumung unter beson-

derer Berücksichtigung des tschechischen Bevölke-

rungsteils. Hierzu sind dem WBv bis zum 20.2.

Vorschläge vorzulegen, die mit dem Deutschen

Staatsminister und den beteiligten Gauleitern

entschieden werden. Verantwortlich für die geregel-

te Durchführung durch den Festungsbereich laufen-

der Räumungs- und Rückzugsbewegungen ist der Fe-

stungskommandant in Zusammenarbeit mit dem Fe-

stungsbeauftragten und den Generalreferenten.

c) Vorbereitung der Sofortmassnahmen für ARLZ, Aufstel-

lung eines ARlZ-Kalenders unter Jnanspruchnahme der

bereits durch WBv getroffenen Massnahmen auf dem

militärischen Sektor.

Zweifelsfälle, die sich bei der Arbeit des Arbeits-

stabes ergeben, sind vom Festungskommandanten dem

Wehrmachtbevollmächtigten vorzulegen, der im Be-

nehmen mit dem Deutschen Staatsminister für Böhmen

und Mähren und den beteiligten Gauleitern entschei-

det.
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Für Besprechung mit General Toussaint am 11.2.1945,

vormittags 10.00 Uhr.

Bemerkungen zu dem WBv-Befehl vom 6.2.1945:

Zu Ziffer 1, Absatz 1:

Unterstellung des Festungskommandanten laut Führerbe-

fehl Nr.11 ausschliesslich unter OB der Heeresgruppe

bezw. der Armee, in deren Bereich der feste Platz

liegt. Weitere Unterstellung unter kommandierende

Generale darf nicht erfolgen.

Zu Ziffer 1, Absatz 2:

Wem untersteht Kommandant Festungsbereich Südost?

Zu Ziffer 2, Satz 3:

1. Nach Ziffer 1, Absatz 2 des Führerbefehls Nr.11

haben die festen Plätze sich einschliessen zu

lassen. Gilt dies auch für Brünn und Olmütz? Jn

diesem Falle ergeben sich Folgerungen für Evakuie-

rung.

2. Nach Ziffer 2, Absatz 5 des Führerbefehls Nr.11

unterstehen dem Festungskommandanten alle in dem

festen Platz befindlichen Personen, nach Ziffer

2, Absatz 6 hat er "Wehrmachtbefugnisse" und die

Disziplinarstrafgewalt eines kommandierenden Gene-

rals. Zur Durchführung seiner Aufgaben sind ihm

fliegende Kriegsgerichte und Standgerichte beizuge-

ben. Was sind "Wehrmachtbefugnisse"? Bedeutet das

die Übernahme der vollziehenden Gewalt und ab wann?

Jn diesem Falle würde der Festungskommandant für

seinen Bereich der Träger auch der politischen Wil-

lensbildung und der Chef der Zivilverwaltung ein-

schliesslich Executive sein. (Vgl. aber Sonderrege-



bi

- 2 -

lung für Stellung des "politischen Leiters", der

erst vom Zeitpunkt der Einschliessung ab an Wei-

sungen des Festungskommandanten gebunden ist. Vgl.

weiter entsprechenden Fassungsvorschlag zu Ziffer

6.) Schwierigkeiten hinsichtlich der tschechischen

Bevölkerung! Einzelfrage: Militär- oder Standge-

richtsbarkeit anstelle der ordentlichen Gerichts-

barkeit? Sonderbehandlung?

Zu Ziffer 2, Satz 4:

Enthalten die Grundsätze der H.Dv. g 83 Beachtliches

für den zivilen Bereich?

Zu Ziffer 4:

Jetzige Stärke der militärischen Teile der "Sicher-

heitsbesatzung" (Truppe und Wehrmachtgefolge)? Mit

welcher Entwicklung ist insoweit zu rechnen? Einbe-

ziehung der Sicherheits- und Ordnungspolizei? Einsatz

der autnomen Polizei? Jst der Deutsche Volkssturm in

die Sicherheitsbesatzung bereits eingegliedert oder

wann wird das geschehen? Stärke und Bewaffnung des

Volkssturms. Was soll "volksaufgebot" neben Volks-

sturn? Kommt Zuführung einer "Gesamtbesatzung" gemäss

Führerbefehl Nr.11 nicht in Betracht?

Voraussichtliche Stärke der Sicherheits- bezw. Gesamt-

besatzung bedeutsam für Frage der Evakuierung. Lohnt

es sich zum Beispiel 300.000 Menschen zu evakuieren,

wenn nur eine Besatzung von 5.000 Mann für voraus-

sichtlich kurze Zeit kämpfen wird?

Zu Ziffer 5:

Vermerk:

Fassungsvorschlag:

Widerspruch zu in-

zwischen von Gau-

"Der Leiter der Parteiverbindungsstelle in Böhmen und

leiter Henlein und

Mähren wird im Auftrag der beteiligten Gauleiter einen

Dr.Jury vollzogenen

Ernennungen von Woll-

ner und Jffland.
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Festungsbeauftragten für die Festungen ernennen, der

für alle innerhalb der Festungen der Partei obliegen-

den Aufgaben verantwortlich ist.

Der Leiter der Parteiverbindungsstelle wird ausserdem

für jede Festung einen Politischen Leiter ernennen,

der dem Festungsbeauftragten untersteht und dem Fe-

stungskommandanten zur Seite steht, an allen Vorbe-

r■itungen beteiligt ist, im Einschliessungsfalle in

der Festung verbleibt und von diesem Zeitpunkt ab an

die Weisungen des Festungskommandanten gebunden ist.

Die Namen der Festungsbeauftragten und der Politischen

Leiter werden dem Festungskommandanten noch mitgeteilt

werden."

Zu Ziffer 6:

Fassungsvorschlag:

"Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren

wird mit allen zivilen Reichsverteidigungsaufgaben

Vorschlag:

für die Festungen einen Generalreferenten

(+

beauf-

Ministerialrat

tragen, der in diesen Fragen mit dem Wehrkreisbe-

Dr.Landmann.

fehlshaber und Festungsbeauftragten zusammenarbeitet.

Jn der Festung ist der Leiter der Gemeindeverwaltung

(Oberbürgermeister) dasjenige Organ, das nach den

Weisungen des Generalreferenten alle Aufgaben der

reichseigenen und autonomen Verwaltung steuert, dem

Festungskommandanten zur Seite steht, an allen Vor-

bereitungen beteiligt ist, im Einschliessungsfalle

in der Festung verbleibt und von diesem Zeitpunkt ab

an die Weisungen des Festungskommandanten gebunden

ist.

Der Name des Generalreferenten wird dem Festungskomman-

danten noch mitgeteilt werden."
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Zu Ziffer 7:

Fassungsvorschlag:

"Festungskommandant, Politischer Leiter und Leiter

der Gemeindeverwaltung bilden unter Vorsitz des

Festungskommandanten einen Arbeitsstab. Der Arbeits-

stab hat folgende Aufgaben:

a) wie bisher.

b) wie bisher, jedoch in der letzten Zeile statt

Gemeindeleiter "Generalreferent" oder statt

Festungsbeauftragter "politischer Leiter".

c) wie bisher, jedoch Ergänzung am Schluss ", der im

Benehmen mit dem Deutschen Staatsminister für

Böhmen und Mähren und dem Leiter der Parteiverbin-

dungsstelle entscheidet."

Hauptfrage zu Ziffer 7, Buchstabe b:

Umfang und Zeitpunkt der personellen Räumung? Rü-

stungsindustrie! Behörden! Polizei! Freiwillige Ab-

wanderung? Vorbeugende Evakuierung? Restevakuierung

bei unmittelbarer, Feindbedrohung? Politische Auswir-

kung? Aufnahmemöglichkeit? Transportfrage usw.



Der Deutsche Staatsminister
32
lür Böhmen und Mähren
Prag IV, den
9. Februar 1945.
Fernsprechanschluß Prag 093
Nr. I 2 - 7688/100 g
094
Es wird gebelen, dieses Geschäftszeichen und den
Beheim
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
Schnellburief
An
die Abteilungen (einschliesslich zugeordnete Dienststellen)
die Oberlandräte - Inspekteure
das Vermögensamt beim Deutschen Staatsministerium
das Zentralbauamt beim Deutschen Staatsministerium
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Berehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung
Deutschen Volkstums
den Beauftragten des Deutschen Staatsministers für Böhmen und
Mähren für den Stellungsbau
den Generalreferenten für den überörtlichen Luftschutz
die Leitstelle Ost
die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentral-
behörden
die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und
Brünn
(mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienststellen
mit Reichsauftragsverwaltung)
den Oberfinanzpräsidenten
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der deutschen Technischen Hochschule Brünn
Nachrichtlich an:
V0328
das Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
die Heeresgruppe Mitte
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Deutschen Staatsminister
für Böhmen und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen
und Mähren
den Befehlshaber der Wafren-i! Böhmen und Mähren
den Verbindungsführer des Höheren Reichsarbeitsdienstführers
beim Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
die OT-Einsatzgruppe VII
(jeweils persönliche Anschrift mit dem Zusatz oViA.)
Betr.:
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Betrifft: "Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung"

Hiermit übersende ich die "Richtlinien für den Fall von Feind-

bedrohung"zur Kenntnis und weiteren Veranlassung, Den "Richt

linien" kommt besondere Bedeutung zu. Es sind deshalb Über-

stücke für Ihren persönlichen Gebrauch beigefügt. Weitere Über-

stücke können angefordert werden. Ich erwarte, daß alle verant-

wortlichen Bediensteten sich mit dem Inhalt der "Richtlinien"

auf das genaueste vertraut machen.

Zu Zifrer l2, Buchst. b der "Richtlinien" bemerke ich, daß als

führende oder leitende Personen im Bereich der zivilen Verwal-

tung die Behördenleiter und deren Stellvertreter sowie - unab

hängig von der Dienststellung - die Beamten der Reichsbesoldungs

gruppe A 2 b und höher und die Angestellten TOA II und höher an

zusehen sind. Ich ersuche, mir bis zum 20.2.l945 ein Verzeichnis

der in Frage kommenden Angehörigen vorzulegen, aus dem Name,

Wohnung und Lebensalter ersichtlich sein müssen.

Zusatz bei Befehlshaber der Ordnungßtölizeig Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD und Befehlshaber der Waffen-ih:

Bis zum 13.2.1945 sehe ich Ihren Vorschlägen entgegen, welche

Offiziere, Führer und Bedienstete Ihres Geschäftsbereichs als

führende oder leitende Personen im Sinne der Ziffer l2, Buchst.b

der "Richtlinien" anzusehen sind.

Zusatz bei der Parteiverbindungsstelle:

Unter Bezugnahme auf die Besprechung mit Oberbereichsleiter Walter

bitte ich, die beteiligten Gauleiter zu verständigen, Ich würde

es begrüßen, wenn die vom Standpunkt der Partei erforderlichen

Anordnungen baldigst erlassen würden, damit in den Fragen der

freiwilligen Abwanderung und Evakuierung allseitig völlige Klar-

heit besteht. Auf die Notwendigkeit, den Kreis der führenden oder

leitenden Personen auch im Bereich der Partei zu bestimmen, darf

ich hinweisen. Für nachrichtliche Verständigung wäre ich

dankbar
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Zusatz bei Wehrmachtbevollmächtigten, Verbindungsführer des Höheren

Reichsarbeitsdienstführers und OT-Einsatzgruppe VII:

Ich bitte,für Ihren Geschäftsbereich hinsichtlich der freiwilligen

Abwanderung und Evakuierung entsprechende Anordnungen zu erlassen

und mir mitzuteilen. Insbesondere bitte ich mich zu verständigen,

welche Offiziere, Führer und Beamte von Ihnen als führende oder

leitende Personen bestimmt worden sind.

Zusatz bei Abteilung V, VI, VIII und IX:

Gemäß Ziffer ll der "Richtlinien" ist sofort unter Vorlage des

dort. ARLZ-Planes mitzuteilen, in welchem Umfange eine Mitwirkung

der allgemeinen und inneren Verwaltung bei der Durchführung der

ARLZ-Maßnahmen erforderlich erscheint.

gez. F r a n k

Beglaubigt:

Jlolmmaisker

Angestellte.



Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung

SE

Obwohl eine Feindbedrohung im Protektorat zur Zeit nicht aktuell

ist, muß jeder an verantwortlicher Stelle stehende Bedienstete

der zivilen Verwaltung schon jetzt wissen, welche sachlichen Auf-

gaben und persönlichen Pflichten ihm und seinen Untergebenen in

diesem Falle obliegen, Ich gebe vorsorglich folgende Richtlinien:

1)

Auch wenn das Protektorat ganz oder teilweise Operationsgebiet

werden sollte, bleibt die zivile Verwaltung in vollem Umfange be-

stehen. An der normalen Zuständigkeit und Unterstellung sowohl der

Reichsbehörden wie der autonomen Dienststellen ändert sich nichts.

Nur in den Kampfzonen, deren Begrenzung der militärische Oberbe-

fehlshaber im Benehmen mit mir bestimmt, sind die oberen militä-

rischen Kommandobehörden befugt, zur Durchführung ihres Kampfauf-

trages zivilen Dienststellen unmittelbar Weisungen zu geben, Als

Kampfzone gilt in der Regel ein Gefechtsstreifen von 20 bis 30 km

Tiefe.

zivilen Dienststellen engste Fühlung mit den militärischen Dienst-

stellen zu halten. Oberster Grundsatz aller Dienststellen ist, die

Schlagkraft der kämpfenden Truppe zu erhöhen. Meinungsverschieden-

heiten sind kameradschaftlich und örtlich auszugleichen. In Zwei-

felsfällen ist meine Entscheidung auf kürzestem Wege einzuholen.

3)

Auf Seiten der Wehrmacht gehen nach einem Befehl des Chefs des OKW

C

x)

die Befehlsbefugnisse des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlsha-

bers im Wehrkreis_Böhmen und Mähren nur in der Kampfzone auf das

Oberkommando der Heeresgruppe über; im sonstigen Operationsgebiet

bleibt die Zuständigkeit des Wehrmachtbevolimächtigten und der ihm

nachgeordneten Dienststellen unberührt .

4) Zur Information der in das Protektorat verlegten Truppeneinheiten

ist das anliegende Truppenmerkblatt zu verwenden, dessen Grundsätze

auch im Operationsgebiet Geltung behalten. Eigenmächtige und_will-

x) Fernschreiben Nr. 08 vom 2.2.1945
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kürliche Maßnahmen sind hiernach der Truppe strengstens unter-
sagt. Nach einem Befehl des OKW
XX)
ist die eigenmächtige Be-
schlagnahme von zivilen Fahrzeugen jeder Art duren die Feld-
truppe auch im Kampfgebiet verboten. Zur Aufrechterhaltung einer
geordneten Verwaltung und damit zugleich im Interesse der Trup-
pe ist striktest darauf zu achten, daß Eingriffe dritter Stel-
len in die reichseigene und autonome Verwaltung unterbleiben.
5) Um eine enge Verbindung zwischen ziviler Verwaltung und Feld-
truppe zu gewährleisten, werde ich fallweise Verbindungsführer
zu den oberen militärischen Kommandobehörden der Feldtruppe be-
stellen,
6)
Für den Stellungsbau ist auch im Operationsgebiet der "Beauftrag-
te des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren für den
Stellungsbau" Oberlandrat-Inspekteur Dr. Eckoldt in Proßnitz
x)
nach Maßgabe der bekannten Führerentscheidung
zuständig.
7)
Im Rahmen der zivilen Verwaltung setzt im Operationsgebiet auch
die autonome Verwaltung ihre Tätigkeit auf der bisherigen Grund-
lage fort. Die Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung liegt
weiterhin ausschließlich bei mir und den von mir beauftragten
Organen.
8)
In der Kampfzone und gegebenenfalls im angrenzenden Operations-
gebiet werden die männlichen deutschen Behördenbediensteten zur
Deutschen Volkssturm einberufen. Zur Aufrechterhaltung einer Not-
verwaltung verbleiben jedoch die doppelt uk-gestellten Bedienste-
ten im Behördendienst. Hinzu treten die für die Notverwaltung
völlig unentbehrlichen weiblichen Bediensteten. Mit diesen Kräf-
ten haben die Behördenleiter die für die Bedürfnisse der Feld-
truppe und der verbliebenen Bevölkerung unerläßlichen Verwal -
tungsgeschäfte zu erledigen, bis für die Behörde Räumungsbefehl
erteilt wird. Nach Dürchführung der etwa noch erforderlichen Zer-
störungsmaßnahmen (vgl. wmber Ziff.ll) sind die weiblichen Be-
diensteten in rückwärtigesgepiet in Marsch zu setzen. Die männ-
xx) vom 28.1.1945
4035
hi
x) vom 26.12.1944
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lichen Kräfte treten zum Deutschen Volkssturm bezw. zur kämp-

fenden Truppe, indem sie sich dem nächsterreichbaren Einheits-

führer oder Kampfkommandanten zur Verfügung stellen. Armbinden

und Soldbücher des Deutschen Volkssturms sind bereitzuhalten.

9) Der Räumungsbefehl (Ziff.8) wird nur von mir oder - falls ich

nicht erreichbar bin - von dem zuständigen Oberlandrat - In-

spekteur erteilt.

10)

Ich behalte mir vor, jene wenigen Behördenbediensteten nament-

lich zu bezeichnen, denen als Schlüsselkräften vor oder nach

Einstellung der Notverwaltung von mir ein neuer Einsatz be-

fohlen wird.

1l)

Die im innerdienstlichen Betrieb der zivilen Verwaltung

durchzuführenden Massnahmen zur Auflockerung, Räumung,

Lähmung und Zerstörung (ARLZ-Massnahmen) werden in Kürze

bekanntgegeben. Sie werden, soweit es sich um Lähmung und

Zerstörung handelt, in der Kampfzone vom Oberbefehlshaber

der Heeresgruppe ausgelöst. Der Vollzug von ARLZ-Massnahmen

für Wirtschaft (einschliesslich Rüstungsindustrie), Ernährung

und Landwirtschaft, Verkehr, Post, Erweiterte Kinderland-

verschickung und Rundfunksendeanlagen erfolgt nach Massgabe

von Sonderregelungen. Soweit die Behörden der allgemeinen

und inneren Verwaltung hierbei planungsgemäß eingeschaltet

gind, ergeht entsprechende Weisung.

12)

Hinsichtlich der freiwilligen Abwanderung der deutschen

Zivilbevölkerung gilt folgendes:

a) Im Gebiet ostwärts der Marchlinie (Linie Göding -

Ungarisch Hradisch - Kremsier - Olmütz einschließlich

dieser Städte) ist bereits jetzt im Einvernehmen mit

den zuständigen Parteidienststellen die freiwillige

Abwanderung insoweit zu fördern, als es sich um alte

oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und

Mütter mit Kleinkindern (bis zu lo Jahren) handelt,

die nicht im Arbeitseinsatz stehen und die Möglichkeit

haben, bei Verwandten oder Bekannten anderenorts

unterzukommen.

b) Westlich der Marchlinie wird der freiwilligen

Abwanderung
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Abwanderung des zu a) genannten Personenkreises nichts

in den Weg gelegt. Ausgenommen sind jedoch Angehörige

von führenden oder leitenden Personen. Die Rückführung

dieser Angehörigen erfolgt erst im Rahmen einer

befohlenen Evakuierung

13)

Hinsichtlich der Evakuierung der deutschen Zivilbevölke-

rung gilt folgendes:

Ob und wann die verbliebene deutsche Bevölkerung - mit

Ausnahme der kampffähigen Männer zwischen dem l6. und

60. Jahr, jedoch unter Einbeziehung der von mir bestimm-

ten Fach- und Schlüsselkräfte - zu evakuieren ist,

wird nach Fühlungnahme mit den beteiligten Gauleitern

von mir angeordnet. Die Durchführung der Evakuierung

obliegt den zuständigen Parteidienststellen. Die Mit-

wirkung der zivilen Verwaltung (Bereitstellung von

Transportmitteln, Unterkünften, Verpflegung, ärztlicher

Versorgung u.a.) wird von der "Leitstelle Ost" ge-

steuert, welche die grundsätzlichen Weisungen über

SS-Standartenführer Fischer in seiner Eigenschaft als

Stabsführer des Beauftragten des Reichskommissars

für die Festigung deutschen Volktstums erhält. Den

Aufnahmeraum für die zu evakuierende Bevölkerung werde

ich jeweils bekanntgeben.

14)

Eine Evakuierung von Protektoratsangehörigen ist

- abgesehen von bestimmten Fach- und Schlüsselkräften

der Rüstungsindustrie und Kräften der autonomen Polizei -

nicht in Aussicht genommen. Dagegen kann nach beendeter

Evakuierung der deutschen Bevölkerung die freiwillige

Abwanderung der Protektoratsangehörigen geduldet und

in geeigneten Fällen gefördert werden. Tschechische

Aktivisten (VAD, Jugendkuratorium usw.) und solche

reichstreue tschechische Bedienstete, die sich inner-

halb der Notverwaltung bewährt haben, können die Zu-

sicherung erhalten, daß sie zu gegebener Zeit rückgeführt

werden.

40352
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15)

Die Evakuierung aus den Festungen im Protektorat

(vorläufig Brünn und Olmütz) wird besonders geregelt.

(x

16)

Die Arbeit der Sicherungskommissionen

ist über-

wiegend abgeschlossen. Inwieweit das an sich nur für

den Fall innerer Unruhen vorgesehene Stützpunkt- und

Betreuungssystem auch bei Feindannäherung zur Samm-

lung der deutschen Bevölkerung oder - bei überraschen-

dem Feindeinbruch - zu deren vorläufigem Sohutz ver-

wendbar ist, wird noch bekanntgegeben.

Prag, den 9. Februar 1945.

fam

Deutscher Staatsminister

für Söhmen und Mähren

x) Erlaß v. 13.12.1944 - St.M. 625/44 gRs und

11

v. 27. 1.1945 - St.M. 20/45/625/44 g



NurfürdenDienstgebrauch!

TRUPPENMERKBLATT

für den Aufenthalt im Protektorat Böhmen und Mähren

Jeder Kommandeur einer in das Protektorat verlegten Truppeneinheit hat, um eine Schädigung von

Reichsinteressen aus Unkenntnis der politischen Zusammenhänge in Böhmen und Mähren zu ver-

meiden, folgendes zur Kenntnis zu nehmen und bei der Befehlsgebung an die Truppe zu berück-

uchtigen:

1. Böhmen und Mähren — uraltes Reichsland — ist 1939 auf friedlichem Wege Bestandteil des

Großdeutschen Reiches geworden und dementsprechend Inl an d. Der Führer hat dem Protek-

torat eine autonome Verwaltung zugestanden, deren Anordnungen für Deutsche und Tschechen in

gleicher Weise verbindlich sind.

2. Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung und oberste Steuerung der reichseigenen Verwal-

tungliegenbeim Deutschen StaatsministerfürBöhmenundMähren (Dienst-

sitz: Prag, Czerninpalais, Tel. 093). Oberster Vertreter der Wehrmacht im Protektorat ist der

Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen

u n d M ä h r e n (Dienstsitz: Prag, Platz der Wehrmacht, Tel. 098).

3. Die a u t o n o m e Verwaltung gliedert sich im wesentlichen wie folgt:

Staatspräsident,

8 Ministerien,

Landesbehörde Böhmen in Prag und Landesbehörde Mähren in Brünn.

Bezirksbehörden.

An der Spitze der Landesbehörde steht der Landespräsident. (Ständiger Vertreter: Der deutsche

Landesvizepräsident). Leiter der Bezirksbehörde, deren Gebietsbereich ungefähr dem eines Land-

rats im übrigen Reichsgebiet entspricht, ist der Bezirkshauptmann, der Deutscher oder Tscheche

sein kann. Die deutschen Belange innerhalb der autonomen Verwaltung werden in Form der

Reichsauftragsverwaltung von deutschen Beamten wahrgenommen. Daneben stehen die Ober-

landräte in Pilsen, Budweis, Königgrätz, Iglau, Brünn und Mährisch-Ostrau als unmittelbare

Inspekteure des Deutschen Staatsministers.

4.Das Protektorat gehört auch zoll- und währungsmäßig zum Inland und bildet einen äußerst

wichtigen Bestandteil der deutschen Kriegswirtschaft. Auf dem Gebiet

der Wirtschaft und Ernährung gelten entsprechende Kriegsbestimmungen wie im übrigen Reichs-

gebiet. Schleich- und Schwarzhandel werden unnachsichtlich bestraft. Eingriffe in das Wirtschafts-

leben gefährden die Höchstleistung des Protektorats für die deutsche Rüstung und haben daher

unter allen Umständen zu unterbleiben.



18a

5. Díe T s c h e c h e n sind als Protektoratsangehörige Inländer besonderer Art und haben im wesent-

lichen dieselben Rechte und Pflichten wie deutsche Staatsangehörige. Die tschechische Bevölke-

rung arbeitet fleißig für die deutsche Kriegswirtschaft, steht aber politisch stärkstens unter dem

Einfluß des Feindes. Letzterer Tatsache muß im Umgang mit jedem Tschechen stets Rechnung

getragen werden, auch wenn er einen rein deutschen Familiennamen trägt, die deutsche Sprache

fließend beherrscht und sich loyal gibt. Mißtrauen und stärkste Zurückhaltung gegenüber der

tschechischen Bevölkerung, ver allem Frauen und Mädchen gegenüber, sind deshalb geboten.

Anderseits ist Uberheblichkeit fehl am Platze.

6. Gemäß Führerbefehl ist die Verbringung von Kriegsgefangenen und fremdvölkischem

Wehrmachtgefolge in das Protektorat verboten. Wo vorübergehend in Ausnahmefällen die unab-

weisbare Notwendigkeit einer Mitnahme von Hilfswilligen und Kriegsgefangenen besteht, sind

diese sofort zu kasernieren und von jeder Berührung mit der tschechischen Bevölkerung abzu-

schließen.

7. Neu im Protektorat eintreffende Truppeneinheiten haben bestimmungsgemäß sofort Truppen-

stärke, Dauer des Aufenthaltes, Marschziel an den Standortältesten und, soweit ein solcher nicht

vorhanden ist, an den Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und

Mähren (Prag, Telefon 098/1300) zu melden.

8. Anforderungen an den zivil en S ekt er sind grundsätzlich an den örtlich zuständigen Bezirks-

hauptmann- Reichsauftragsverwaltung zu richten. Eigenmächtige und willkürliche Maßnahmen

sind strengstens untersagt.

Soweit in Fällen dringenden, mengenmäßig unerheblichen Bedarfs Maßnahmen nach dem Reichs-

leistungsgesetz von der Truppe s el b s t durchgeführt werden (z. B. Beschlagnahmen, Requirie-

rungen, Einquartierung), ist die Genehmigung der Standortkommandantur (des Standortältesten)

einzuholen.

9. Verstöß gegen die politische und kriegswirtschaftliche Ordnung im Protektorat sowie Ver-

stöße gegen die Anordnungen des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshabers im Wehrkreis

Böhmen und Mähren als territorialen Befehlshabers werden schärfstens geahndet.

Vorstehendes Merkblatt ist zur Belehrung der Truppe zu verwenden und verbleibt unter Verschluß

des Einheitsführers.

Prag, am 9. August 1944.

Der Deutsche Staatsminister

Der Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber

für Böhmen und Mähren

im Wehrkreis Böhmen und Mähren

gez. Frank

gez. Toussaint

4-Obergruppenführer

General der Infanterie

40352
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Dt. Staatsmtn.M.
Fernschreibname
Laufende Nr.
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen:
Datum:
19
Datum:
19
um
piu!
:un
tnot
an:
- 6. FEB. 1945
von:
durch:
durch:
Rolle:
Vermerke:
333
G E
H
E
M
-___
Fernschreiben:
RVST. BLN. NR.1207
5/2
2200=
Posttelegramm:
DO
Fernspruch:
Abgangstag
Abgangszeit
AN DEUTSCHEN STAATSMINISTER FUER BOEHMEN UND
MAEHREN
- OBERGRUPPENFUEHRER F R A N K
INPRAG=
Bermerke für Beförderung vom Absender auszufüllen
(Bestimmungsort)
LIEBER KAMERAD FRANK=
ZU IHREM FERNSCHREIBEN BETR. AUSBAU DER FESTUNGEN OLMUETZ
UND
BRUENN BEMERKE ICH, DASZ DER HIESIGE ERLASZ DESWEGEN
AUCH AN DIE RV- KOMMISSARE IM SUDETENGAU UND IN NIEDERDOANU
GERICHTET WORDEN
S IST, WEIL IN ZIFF. ROEM. ZWEI DES ZU
GRUNDE LIEGENDEN
BEFEHLS DES OKH. VOM 14.1.1945 DIE
VERANTWORTLICHE BAUDURCH- FUEHRUNG GAULEITER HENLEIN, BZW.
GAULEITER JURY JEWEILS GEMEINSAM
MIT IHNEN UEBERTRAGEN WORDEN
IST UND DIE AUFGABENTEILUNG SICH
NACH DER IM FS. DES LEITERD
DER PARTEI- KANZLE1 VOM 26.12.1944 MITGETEILZTEN
FUEHRERENTSCHEIDUNG RICHTET. UNTER DIESEN
UMSTAENDEN MUSZTE
ICH ANNEHMEN, DASZ DIE GAULEITER
HENLEIN
UND JURY
Unterschrift des Auftraggebers
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
808 * X. 44. 20 000. Hugo Hönicke, Berlin
$sh/y4-f 
31+/145



MASZGEBLICH IN DIE BAUAUSFUEHRUNG EINGESCHALTET SEIEN. MEIN

SCHREIBEN AN DIE BETEILIGTEN GAULEITER DIENTE LEDIGLICH

DER

UNTERRICHTUNG UEBER DIE HIER GETROFFENEN MASZNAHMEN. DIE

SN S RI   BR N NGENN

E   A G G

DIE

UNTERRICHTUNG UEBER DEN HIESIGEN ERLASZENTWURF DIE BEFEHLE

DES

GENERALSTABS DES HEERES UND DIE ANORDNUNG

DER PARTEI- KN KANZLEI

NOTWEMOMCO WAR, SEHE ICH DAVON AB, MEINEN SCHNELLBRIEF

VOM 25.1.

1945 ZU WIEDERRUFEN. EINE ZUSTAEND GKEITSVERWIRRUNG

KANN NICHT

EINTRETEN, WENN SIE MIT DEN BETEILIGTEN GAULEITERN

DIE AUSLEGUNG

DES OKH- BEFEHLS

VEREINBAREN.=

ROEM ZWEI RV 4196/45 G

HEIL HITLER

IHRSTUCKART+

40351



40
Der Wehrnachtbevolln.chtigte bein Deutschen
Prag, den 1o.2.45
Staatsninister für Böhnen und Mähren und
Befehlshaber in Wehrkreis Böhmen und Mihren
Ministe
Ia_(Ia/op)
Elng.:
12.FEB. 1945
Bezug: W Bv Ia (Ia/op) Nr.184/45 g.K. v.6.2.45.
Ziffer 5 des Bez.Befehls ist zu streichen. Die
Festungskonmandanten erhalten in Kürze neue Weisung
Für ien Vehrnachtbevollmächtigten und Befehlshaber
Der Chef des Generalstabes
Verteiler
gez. Ziervogel
wie Bez.Befehl
(1.-6.Ausf. durch
Fernschreiben)
F.d.R. :
/16
MW
/v.B.
Hauptmann.
St.M. A- 4sch/45



Ministert

Eing:

- 7. FEB. 1945

Der Wehrmachtbevollmächtizte beim Deutschén

Prag, den 6. 2. 945

Staatsminister für Böhmen und Mahren und

Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren

Abt. Ia/Ia op

Nr.184/45 g.Kdos.

2 Ausfertigungen

Ausfertigung

Anl.:3

Geh. Rommandosache.

An den

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren,

z.Hd. Herrn Ministerialrat Dr. G i e s ,

Prag.

Anbei wird der grundlegende Befehl für die Festungen

Brünn und Olmütz mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

Gleichzeitig wird um Mitteilung gebeten, ob für die Festung

Brünn der zuständige Oberlandrat selbst oder ein Vertreter

im Sinne von Ziffer 6 des Befehls bestimmt wird.

MM

General der Infanterie.

/Rh.

hie Ontaty tfr

wmb

-4l/45g.d

344/458
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Der Wehrmachtbovolloächtigte heim Deutschen
Prag, am 6.2.1945
Staatsminister für Böhmen und Mähren und
Te1.098, K1.1371
Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
Abt. Ia (Ia/op)
Nr. 184/45 g.Kdos.
30 Aucf fti u.lf
6eh. Kommandofache.
.usf:rti ung
1.) Die Festungen Brünn und Olmütz sind mit sofortiger Wir-
kung dem W Bv unmittelbar unterstsllt.
Für den Ausbau erhalten sie in pioniertaktischen und
pioniertechnischen Fragen Weisungen durch den Kät.Fe-
stungsbereich Südost. Die Versorgung erfolgt durch
OKH/Gen.St.d.H./Gen.Qu., vertreten durch die Außen-
stelle Gen.Qu. bei W Bv.
2.) Aufgabe das F st.Kdt. ist die Verteidigung.der Fastung
gegen jeden Feindengriff und die Vorbereitung der für
die Verteidigung notwendigen Maßnahmen. Er haftet mit
seinsr Soldatenehre für die Verteidigung seiner Fe-
stung bis zum L.tzten. Für die Dürchführung seiner
Aufgabe gilt di: dem Führerbefehl Nr.ll beigegebene
Anwsisung: "Aufgaben und Richtlinien für den Kütn.
/Anlage 1
sincs festen Platzes" (siche Anlage l). Außerdem sind
(nur für bai-
de Fest,Kdt.)
für die örtliche Pührung bsreits die Grundsätze zu
verwenden, die im Entwurf zur H.Dv. g 83 "Verteidigung
von Pestungen" niedergalegt sind (an Fest.Kdt. Brünn
und Olnütz durch OKH zugesandt.)
3.) Der Festungsbsreich erstreckt sich auf die eigentliche
Pestung und auf ein Vorfcla, dessen Grenze aus der
/Anlage 2
beiliegenden Kartea
1 : 75ooo hervorgeht.
Karto
(nur f.jeden
Abschn.Kdr.Mähren regelt die Eingliedarung dar
Fest.Kdt.)
Gebietsteile, die gegenüber der von ihm getroffsnen
Abschn.Eintsilung nicht mshr in die Festungsbereiche
einzubeziehsn sind, in benachbarte Untérabschnitte;
die getroffene Regelung ist von ihm zum 12.2.45 zu
melden. Die Neuainteilung tritt am l2.2.45 0 Uhr in
Kraft.
4.) Als Sicherheitsbesatzung untcrstenen dem Fest.Kdt.
a) alle dauernd oder vorübergehand in der Festung un-
targebrachten Truppen einschl. der A.- und E.-Ein-
hsiten,
b) das Wehrmachtgcfolge,
a) die Angchörigen der im R.hman der Wehrmacht singe-
sstzten Organisationsn,
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d) im Einvernshmen mit dem Festungsbeauftragten der

Gauleitung der örtlich vorhandene Volkssturm,

c) im Einvernchmen mit dem Gcmeindeleiter dis deutsche

Bavölkerung im Wege sincs Volksaufgcbotes.

5.) Der Leiter der Parteiverbindungsstelle für Böhmen und

Mähren wird im Auftrag der bsteiligten Gauleiter einen

Festungsbeauftragten für dic Festungen crnennen, der

für die politisohen Belenge,.den außerbaruflichen Ein-

satz der Bevölkerung und dic personelle Räumung der

Festungen verantwortlich ist.

Er wird außerdem für jade Festung einen politi-

schen Leiter arnennen, dar den Festungsbcauftrcgten

untersteht und dsm Fest.Kdt. zur Seite stcht, an all

Vorbereitungen beteiligt ist, im Einschließungsfalle

in der F:stung verbleibt und von diesem Zeitpunkt ab an

Qie Waisungen des Fest.Kdt. gebunden ist.

Dic Namen der Fistungsbeeuftregten und der poli-

tischen Litcr werden dem F:st.Kdt, noch mitgeteilt

werden.

6.) Als Vertr ter des Deutschen Staateminieters für Böhmen

und Mähren gilt der Oberlandrat oder ein vom Deutschen

Staatsminister bestslltor Vertreter.

+

7.) Festungskommandant, Obarlandrat und politischer Leiter

sowie der Gem:indcleiter bilden unter Vorsitz des Fest.

Kdt. sinen Arbsitsstab. Dar Arbcitsstab hat folgends

Aufgaben:

a) Errechnung der für die Zivilbevölkerung erforder-

lichen Mengan an Festungsbevorratung aller Art.

(Baschaffung, Varwaltung und Auslegerung der Vor-

mäte ist Sache des Gameindaleitors.)

b) Vorbereitung der parson:llen Räumung unter besonderer

Berüoksichtigung dee tsahechischen Bevölkerungsteils.

Hicrzu sind dcm W Bv bis zum 2o.2. Vorschläge vor-

zulegen, dia mit dam Deutschen Staatsminister und

der Parteiverbindungsstells entschicden werden,

Verantwortlich für die gereg:lte Durchführung durch

den Fastungsbaraich laufender Räumungs- und Rückzugs-

bewegungen ist der Fest.Kdt. in Zusammenarbeit mit

dem Fistungsbeauftragten und dem Gem-indelsiter.

)Er berät den Fest.Kat. bet dsr Vorbereitung der Varteidi-

gung hinsichtlich der-zit len VerteidigungsmeBnshmen.

70348
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e) Vorbereitung der Sofortmaßnchmen für ARLZ, Aufetel-
lung eines ARLz-Kalenders unter Inanspruchnakme dar
bersits durch W Bv getroffenen Meßnahmen auf dem
militärischen Sektor.
Zweifelsfälle, die sich bai der Arbeit des Arbcits-
stubes ergeben, sind von Fast.Kdt. den W Bv vorzulegen.
8.) Dic Fast.Kdt. Brinn und Olmütz melden bis 15.2.45 an
W Bv Ic
a) Glisderung der Sicherhsitsbesatzung (unter Angabe
von Stärke, Bewoffnung und Beweglichmechung), sowie
ihren geplentan Einsatz (auf Karte 1 : 25ooo).
Änderungen sind jewails zun 6., 16. und 26. jeden
Monats, srstmalig zum 26.2.45, zu melden. Zu den
gleiahen Terminen ist auch über den Stand des
Pest.Ausbaus zu berichten.
b) laufend Entschließungen grundsätzlicher Art, die
im Arbeitsstab getroffen worden sind.
9.) Zur Orientierung werden beigefügt:
/Anlage 3
a) achsmatische Übersicht über die bei der Vertsidigung
von Festungen mitwirkenden nilitärischen, politi-
schen und Verwaltungsstellen.
/Anlage 4
b) Absthrift des Sohnsllbriefes des Reiohsministers
des Innern vom 25.1.1945 II RV 4096/45 g Nr.367 80
mit Anlagen,
Anlg.i 4
al
Verteiler:
Fest.Kdt. Brünn =
1.Ausf.
Fest.Kdt. Olmütz =
2.Ausf.
Abschn.Kdr. Mähren = 3.Ausf.
Nachr.: Dt.Staatsmin.f.Böhmen u. Mähren =
4.Ausf.
Parteivarb.Stelle Böhmon u. Mähren =
5.
H
Kdt.Fest.Bereich Südost =
6.
1
Abschn.Kdr. Böhmen =
7.
11
B.d.W.-SS =
8.
"
B.d.0. =
9. "
B.d.S. =
10,"
Im Hauss: nach bes.Verteilsr =
11.-25.Ausf.
Entwurf
26.Ausf.
Rsserve
27.-30.áusf.
/Jo
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Beratune in ziv.

Reichsverteid.

Vertreter Vertretei

Geneiniever-

Anl.3 zu W Hv Ie 184/45 g.K. v.6.2.45

Leiter der

Mabnanen

weltung

)Bevorratung

Aufgaben

c)ARLZ-MaE-

Referent

verteid.

Reichs-

a)zivile

nah.on

RV-KoLiçsr

Geschäfte

f. Benörde

Pestungebeeuftragter ←→

Hitglieder verden von W.K.-

Einsetz d.Bevölkerung

Eefetlsh ber, Gauleiter,

Regelung der zanl der

politische Belenge

personelle Räumung

Folitischer Leiter

RV-Kornissar bestiat.

Ziviibevölksrung

a ßerb-ruflicher

Festungsko:mendant

Guuleiter

Arbcitsstab

←→

Wehrkreis-Befh.

erbeit engewie-

Anf Zust.on-

Qu.ztV

sen

←→
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A u s s e n s t e l l e
OKH/GenStdH/Gen.Qu.beim
W.Kdo.Böhmen und Mähren
Prag XIX,den 2.Februar 1945
zu Nr.49/45 geh.Kdos.
Platz der Wehmmacht-5
Quartiermeister z.b.V.
Deufsches Stantsministerium
für Bühmen und Mähren
An den
d.2.
Cing.
finl...
Z
Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren
Reichsverteidigungskommissar
Beker an
in P r a g.
Anliegend werden "Richtlinien für die Bevorratung der Ostbe-
Mill
festigungen und Vorbereitung ihrer versorgungsmässigen Abwehrbereit-
schaft" übersandt.
Diese Richtlinien enthalten alles das, was durch die gem.
Chef des Gen.St.d.H./Gen.Qu./Abt.Kriegsverwaltung Nr.II/22oo/44 geh.
Kdos. und den entpsre■henden Anordnungen der Parteikanzlei und des
Reichsministers des Innern zu bildenden Arbeitsgemeinschaften in den
Wehrkreisen und Festungen zur Versorgung der festungen und Herstellung
der Abwehrbereitschaft zu veranlassen ist.
Angesichts der augenblicklichen Kriegslage ist die gem.Ziff.
9 abzuhaltende "Spitzenbesprechung" dringlich.
Es wird um Verabredung eines Termins gebeten.
Anlage:
Der Quartiermeister
Schr.49/45 geh.Kdos.
tlutal
ll.Abschriftenausfertigung.
114-4+/45g.ks
583/45 sK
Major
f.W
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Ausseneteñlo
OKH/GenStdH/Gen. Qu. b. W. Kdo.
Böhman und Mähren
20 Abschriften Ausfertigungen
Vr.49/45 geh.Kdos.
1A
Abschriften-Ausfertigung
Prag,den 1.2.1945.
26.10.44
Generalquartiermeister
Abt.Versorgungsführung
60 Ausfertigungen
58.Ausfertigung
BeasTsa
VB
- 1 Anlage Tizdtetal ban
negnndiezedtov
olL
Leepueu
N
drt
20 Abschr.Ausfertigungen
IEOLOUE
9.Abschr.Ausfertigung
-eel netle ai neldd neb
TA
ae  )
-tiolcidnRichtlinien
Geh. kommando,ache.
rug qez Be
für
die
dBevorratung der Ostbefestigungen und Vorbereitung
ihrer versorgungsmägsigen
Abwehrbereitschaft
C080
BOTTATROUGI
des
asb.
E
Allgemeine Richtlinien.o
SE
JU8GU0
MMNDAN
OLOeAN
I. Verantwortlichkeit.
1.) Bevorratung der Ostfestungen und Vorbereitung ihrer Abwehr-
bereitsehaft werden durch die Wehrkreiskommandos ( u.z.b.V.)
oder dureh besonders beauftragte
Kommandobehörden des Feld-
heeres durchgeführt.
2.) Die Pestungskoumandanten sind verantwortlich einzuschalten,
insbesondere bei Erkundungen,Vereinbarungen mit den örtlichen
zivilen Dienststellen und bei der Auslagerung der zugeführten
Versorgungsgüter.
3.) Taktisch zuischen OkH und Wehrkreiskommandos oder zwischen
Wehrkreiskonmandos und Festungen eingeschaltete Kommendobe-
hörden sind auf dem Versorgungsgebiet "Nachrichtlich" auf dem
laufenden zu halten.Ihre Zwischenschaltung in das Befehls-und
Heldevesen verzögert und erschwert.degdos
4.)-In den Welirkreiskonmandos und in den Stüben der Festungskom-
mandanten wird die Bearbeitung der Bevorratung und der Vorbe-
reitungen auf allen Gebieten durch die guartiermeister bzw.
durch die Ib-Offiziere zusammengefasst und geleitet.Ihnen sind
Fachbearbeiter der einzelnen Versorgungsgebitte zuzuteilen.
II. Bevorratung und Vorbereitung
5.) Es ist grundsätziich vorauszusetzen,dass der Feind beim Kampf
um eine Festung durch seine luftwaffe und - wo der Umfang der
Festung dies zulässt - durch seine Artillerie die im Festungs-
bereich liegende Stadt zerstört.Das heisst,alle in der Stadt
feliegenden Versorgungßgüter und friedensmässigen Versorgungs-
-einrichtungen I Magazine,Hallen,lazarette,Krankenhäuser,Schu-
len,Bäckereien,.ßihlen,Schlächtereien,Elektr. Gas -und Wasser-
egüwerke) fallen entweder vor oder nach Beginn des Kampfes um
-dsano die Festung aus. Das gleiche gilt für ausserhalb der Stadt
AAEOA
E
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me
gelegene auffallende Bauten,wie z.B. Sanatorien, Kuran-
HE
.
stalten,ungetarnt liegende RAD-Barackehlager usw. Mit
ihnen ist also nicht zu rechnen.Alle Vorbereitungen
sind daher auf feldmässige Lagerung und Unterbringung
LE
abzustellen ( im Freien,auf den Dörfern, in alten Fes-
tungswerken,in Bunkern und Luftschutzkeilern der Stadt).
9b yürdaritiuntgismade erhöhte schwierigkeiten hinsicht-
ich
Aütfihdlgtdchen geeigneter fagerräume und der Be-
wachung gilt als Riehtlinie: eth rl
Besser-durch Diebstahl und Witterung etvas,Jals durch
Bomben,Brand und Beschuss alles verlieren.
Wo aul-dem-Iande-( in-Scheunen Speichernyzigeleisn, Gast-
häusern ) eingelagert wird,muss durch den pölitlschen Vor-
gesetzten des Besitzers diesen aufgetragen werden,das La-
gerungsgut zu bewachen,als sei es sein ligentum.
7. )Berichtigung gen.Fs.OKH/GenStdH/Gen. Qu./Abt.I/Qu 1 Nr.
I/0910/45 g.Kdos.v.26.1.45:
dledotttotnze
Verpflegungsvorräte sind zunächst nur innerhalb des in- .f
neren Verteidigungsringes zu lagern.In neu zu bevorra-
tenden Festungen ist danach zu verfahren.ed dczwb zebo
)Auslagerung ist an jeder Stelle innerhalb des Fachge-
bietes genischt durchzuführen,bei Verpflegung portlons- .S
1000
weise.
ed erebnocedent
not
atensta nelivia
III.
Zusammenarbeit mit den Zivilbehördene Tadügagnsgrobvey
9.)alle Vereinbarungen sind zuerst zwischen vehrkreiskom-(.
10b
mando tund Eeichsverteidigungskomaissar zu treffen
(spitzenbesprechung).sodann legen die jeweiligen Ver-
treter der Fachgebiete des.Nehrkreiskoimandos und des
Reichsyerteidigungskommissars die Einzelheiten fest.
Danach geben die Wehrkreiskommandos und Reichsvertei-
digungskounissare Anweisungen an unterstellte Festungs-
konmandanten ozw. Kreisleiter und Landrat,nach denen
auch hier eine spitzenbesprechung,dann die der Fach-
leute stättfindet.icera
fonlesnlo rob testedzseddost
andtezedov bon andstoved
.
mied baiot Durchfuhrung auf den Fachgebieten.
del all (.2
Sn
EESCOL
ente mu
2
AT
Munition
Jaalus aeth gcudee
S
breneil dolered
l0. )Heeresgruppen und Armeen ssilen ihre rückwärtigen Lager
in die Festungsbereiche verlegen,damit ständig ein ge-
wisser Bestand in den Festungen iiegt.Ueber die Lager
1S
JbeJ
und Bestände verfügt die Heeresgruppe oder Armee,solange
durch OkH/Gen u.nicht ang rstbefohlen wird.Wo dunitionsan-
40344
S
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stalten vorhanden,steht deren Inhalt in jeweils verschiedener
Höhe für den Festungskampf zur Verfügung.
Die Bevorratung lin befohlener Höhetwirdberst im Gefahrenfalle
durchgeführt.Die dannrin kürzester Zeit zu bewältigendeAusla-
negerung Verlangt umso eingehendere Vorbereitungen.Erkundung der
coeto
TOC
JHOEN
Lager entsprechend Ziffer 7 (in Vorhandenenecmodernen-Mun.-An
B.U
nestalten,ehemaligen Festungswerken,feldmässig ln Wäldern,Stadt-
und Gutsparken)rund ihre kalendermässige Festlegung Eagermög-
liohkeiten mit Bahnanschluss lsinf zu bevorzugen.Der Ausbau der
Vorgesehenen Lagerplätze ist durchzuführen.vi neb in tel
ll.) In den meisten Fällen ist es unbestimmbar,welche Truppen im
NebTez demores dourcenA ni den
einzelnen die Festung verteidigen werden.Es.ist daher bei der
Zusammensetzung der voraussichtlich einzulagernden Munition die
Gliederung der Grenadier-Division 44 zu Grunde zu legen.Sind Fes-
tungstruppen schon vorher in der Festung eingesetzt,so muss deren
Waffenausstattung,ständig berichtigt,beim Gen.Qu.vorliegen,so dass
sie bel derig Munitionszuführung berlicksichtigt werden kann.
V. Betriebsstofft
n Tb lle   Ms vasns
si dln,ngntzdotn eta o nbukded
1o.)AlsfSperrbestanaisind standig
Esmnie daxe toued
in jeder Festung zu lagern:
do
ReetRue1e
b30 cbm Plüssigbetriebsatofr eudet
3o0. rm Tankhelzts
nonditusinodet
Die Tankholzbevorratung ist durch die Wehrkreiskommandos je nach
dem Ansteigen der Zahl der Gen.-Gas-Fahrzeuge in ihren Bereichen
zu erhöhen bis: anf 7oo: rm was einer Menge von etwa loo cbm Flüssig-
kraftstoff entsprichttefod
Darüber hinaüs steht dem Festungskommandanten jeder im Falle der
bry nuu (o
Einschliessung in seinem Berelch beflndliche Kraftstoftozur Ver-
fügung.
Tueeev*
UNS
13.)Die Bevorratungugin befohlener Höhe wird erst im Gefahrenfalle
T
noWotnobe (
durchgetuhrt.rur sehnelle kusiagerung sind sorgsame Vorbereitungen
zu treffen.Als lagerraum sind heereseigene und zivile Tankstellen
auszunutzen.Siensind-naeh Ort,Besitzer VerwalteryFernsprechnummer,
Fassungsvernögen kalendermässig festzuiegen Reieht dieser Tankraum
nicht aus oder liegt er nicht günstig entsprechend Zifferü7,só.■ind
darüber hináus feldmässige Gebindelager zu erkunden und festzulegen.
Beim Gen.gu.muss bekannt sein,in welcher Höhe im Gefahrenfslle Be-
Itriebsstoff im Kesselwagen und wieviel in Gebinden zugeführt werden
mussegeidoerem dren
14. Abfüllgerät und Pumpen sind ausreichend niederzulegen,Vorhandensein
Scedea bau neliozd
  zd . n
elner-wenn auch Eleinen-Anzahl von Leerfässern und Kanistern ist
HSueNeN HOOLOB-AUC STATHOqOIASNZUe
f dtoxghtegnutaiel tedadoöd tin Bnn Tegitlese im
(metdolda )
15.)Verpflegung und Futtert
-nnt  lfetal leiviw( dom) nelfetatad
Ine neha)ido Verpflegungadienststellen des Ersatzheeres in Festungen
neeei wendis sein;un die bafohiane Bevorratungshöhe zu rextaxe
erreichen.
.nebren
-2-
- 4 -
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44a
E
b) åls Lagerräume kommen in Betracht:
tret,bedo L
agadat b  ön
efl Innerhalb der Stadt dur Luftschutzräumegalte Festungswerke
nicht der Unterbringung ven Verwundeten vorbehalten bleiben
gex
müssen,am Stadtrand und auf den Lande,Einzelgehöftegeas
nA--Ziegelelen,Speicher,Scheunen,Tanzsfare oder Gastwirtschaften u.ä.
-bsd
1S
ist mit den RvK abzusprechen,dass die Bdsitzer,deren Séheu-
nen in Anspruch genommen werden sollen,Befehl erhalten,als(.If
mE
erstes'die Bestände in den Scheunen auszudreschen(späte-
reb stens nach der Hackfruchternte) und das Stroh-abgesetztu
eib nvon den Scheunen In Mieten zu setzen,über Bewachung siehe
-aeT baiziffer 6.os ebhun
US
gOLeU
  dv d   d d nd
aash oe,
Festungen in deren Städteni bisher keine Verpflegunigsdienst-
stellen lagen,dürfen die zu bevorratenden Verpflegungsmengen
zunächst auch in grösseren Hallen oder sonstigen auffallenden
Gebäuden der Stadt unterbringen,damit die Verpflegung über-
haupt erst einmal im Festungsbereich vorhanden ist.Feldmäs-.
sige Auslagerung ist jedoch vorzunehmen,sobald geelgnete Ob-
jekte gefunden und freigemacht sind.
In den Meldungen an OkH/GenQu ist aufzuführen:
dosn et obmnmoza.
z.b.Verpflegung und Futter in befohlener Höhe
EandaTiovedsfodinet old
nodoteded nori niin der Festung gelagert, davon s:e% in Ballen,
-gtaalle mdo ool swde
Magazinen pp,.....% bereits.feldmässig.tatlerf
c) Rauhfutter,Heu und Stroh sowie Kartoffeln sind,soweit vor-
zeb ehandon,an Ort und Sterte zu beschaffen und in der dadurchts
-IOV
gelockerten Form Stehen und Iiegen zu lassen.
I8e
)
Markedenterwaren sind wegen ihrer Bevorzugung-durch Diebed(.El
effzunadhst unter Bewachung zu lassen und erst- in.Falleoderrub
negendiGefakr zu den Portionen teldmässig auszulagern..nelierd us
SLEVS
EAO
S0
bal7.)e,Bür die Brotversorgung kann nicht genug vorgesorgt werden,
TOUO EE OgOL TETOEA OL UTGNE
.negefustda zu dem reinen Festungsbercrddari noch der Bedarf derivorr
-ed slfkämpfenden Fronttruppe tritt,deren Bäckereikompanien im Falle
mebzew dreiner Gefahr für die Festung mit Sicherheit marschieren und
nicht backen.An Vorbereitungen sind zu treffen und kalender-
nieanebrmässtg festzulegens buedoisrens bata
.A1
daf a) Festlegung aller Vorhandenen Heeres-und Zivilbäckereien
IdaNnA-nenioldoue Arew-Tenle
mit derzeitiger und mit höchster Leistungsfähigkeit sowie
dem Personalbedarf zur Steigerung auf Höchstleistung
( 3 Schichten ).
d  rie(.e1
b)Feststellen (durch RVK),wieviel Backstellen (mit Leistungs-
fähigkeit ) in Privathaushalten auf dem Lande vorhanden,auf
epnueon
- 
die notfalls durch Versorgungsbefehl der Festungen die ein-
zelnen Festungsabschrttte zum Selbstbacken angewiesen
HCGEG
werden.
OTTOTCUONJO
S
--
-5 -
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e) Beschafrung und bereits jetat durohzuführenier beschuss-uhd
brandsicherer Sinbeu von BacKsfen der verechiedenen Modellcn,
ausserhalb des Stadtkerns. Bei Trennung der Festungebareiche
durch groseen Flusslauf Einbeu auf beiden Seitan.
Zurdokbehalten von Bäakereikompanien der Feldtruppe,falls
solche,im Kampf vor der Festung von ihrer Diviaion abgesprengt,
durch die Festung nach Westen marschieren.Hierzu im Iam
Kalender der Festung in der Anweiaung an Brückenkbmendanten
fest legen,keine Versorgungatruppen durchzulassan ohne Geneh-
migung der Festungakommandanten. Vann Bäckereikompanien auch
oft ohne Gerüte komnan werden,so staht wenigstans die Perso-
naleinheit sur Vavfügug,un die Bockeinrichtungen nach Zffer
l7 a - b - e auszunutzen und auf volle Hëchstieis tung zu bringen.
0)
 Personalr sarven an Bäokern können darüberhinaud geschar -
fen werien: ( Kalendermäsaige Festlegung,Abruf im Notfall).
Zusatz für Wehrkreis Aßhmeiku.Mähren: tschech. Landfrauen ....
gez.rrilledebur,&ajor u.Quartiermeister
cp4
bb) Aus der Besatzung dar Festung unerwünsaht, da jader
deutsche Vaffenträger zun Kaapr benötigt wird.
ce) Aue den Wehrkreis.Hierzu sind notralls Bäcker euszu -
bildan.Zuführung dieser Personelreserve durch Wehrkreis-
komm ndo im Gerahrenfalle Hgerzu entaprechenier Vermerk
in Kalender dea Wehrkreiakomasndos.
Zur Ueberbrüekung von Notstänien,z.B. Umstellung von einan
Bahelf auf den anderen,ist atatt eines Teiles lehl Deuer -
oder Knäckebrot zu bevórraten. Die Bescharfungalage vird
jedoch eine Bavorratung von im Durchschnitt nur etwa 5 - 6 Ts
ermöglichen.
300 50
18.) Zleinchvereorzung
am
Neben der Auslegerung einea raöglichst hohan Huniertsatsee der
82SdNEOEO
Gegantbevorratung in Kongerven und Dauerware sini die, Vorbe
reitungen der Versorgung mit Frisehfleisch sus Gesundheite-
grünien von Bodeutung- Uie sind materiell und personell in
#gleichar Form zu trefren und festzulegen wie bei Brotversorgung
( ziffer 17.).
Darübarhinaus lat as notwendig,Vieh für den 3-monatigen Bedarf
sicherzustellen, Des hat durch Abaprache mit den RVk üni durch
Feststellung des beiderseitigen Vichbedarfes und Abstimaing
mit den Grossviahbestsnd innerhalb des Festun gsbareiches des RVK
zu erfolgen. Das Ergebnis muss eine Festlegung in den Kaleniern
des Rvk dahingehend sein, dass für den Fall der irkclärung des Bitaith
Bereiches zur Festung entweder ein Teil des Viahs mit den Frauen
und Kindern abzuschieben ist,oder dass bei etwaiger Räuang das
Vich aus dan dem Festungabereich vorgelagerten Ddrfern in die
Festung zusätzlich hereinzuholen isteAnordnungen hierzu und
Durchführung sind Sache des
FD
nOLIO
  cb  os pp
C
1031
m
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g*
19.) asklaiduns
PIE
Bevorratwng mit Kieiriern tet nicht möglich,obwohl der Bedarf
grosa soin wiad,sowohl für Sinklaldung von vorn in die Feutung
zurückkoaender Veraprangter ale auoh für Sinkleidung aller
deutsohen Männer,die vom Komssndanten zur Verteiaigung aufge -
rufen werden. Für letxtere aind Aryibinden ( Deuteche delwmacht )
und cntaprecherdc Ausveise bei den Peetugsialenlern nioierzu-
legen. Für Eihkleidung Versprengter stehen nur die in jeweiligen
Kamnerbestand der Sysatztruppe vorhanienen Bekleidungsstücke
zur verrugug-
Dartberhinaua könen die rehrkreiae halfen, inien sie Lager
Ihrar wehrkreieveryaltungen odar Feldzeugkoruenios in die
Featungen verlegen, Bo dsas dor im Gefshronfalle vorhandene
Bestand dem Kocandanten aur Verkügung steht.
(
do.)Unterkounf'torittel aind in befohlener Hdhe wie Verpflegumg in
verschiedane lnger aufzuteilon.lbyocttkvks va. Bos (on
esd onoatrtod 6t
YTIA
Senitataveaens
ald Enutmsod ou
O
Die Bereitstellung der befohlenen Zahl an Krankenbetten mncht
im allgemeinen keine seiviorigeiten.dedoch aind sie fest
durcnweg in debäuien vorhsnden oder vor geschen,die durch
Bpmbardierung oior Beschuss ausrallen ( siohe Zirrer 5 ). Zu-
samen ait den avk bzw-desson dosundheitaführor sind doher
die beidersaite benötigten Lumgeichatollan su eriunien. Es
komnen nur alte Fautungoverier,geolgnotcy Genörtegruppen am
Stodtrani oier Dörfer in Frage. Sie aind in den beiderseitigen
Kaleniern Fosteulegen und out Antordern des Festungakommenlanton
aurch Barehl dee Rk gens oder au Teilon frei su mchei.
b) deitpunkt des Fyeimchena wnd Dinrichtens dieser Befchls -
lnzaretter
Je eines auf jeden Flussurer innorhalb des Pestun gsbereiches
zu dan Zeitpunkt,zu dam die Stdt ala Festung erkilirt vird. (.@
Ist Abschub aus dem Festungabereich hinaus néchz möglich, so
soh ist er mit Nachdruck zu betreiben. let die Pestug oingesch og-
oo sen,können lezarette pp.in der dgadt nr noch in soweit be -
ldgt werden,als in Luftachutakellern Tatz vorhandien iat.
/
Alloa mndere ist cofort auf die beidon dehelfalnseretto unzu-
leiten.veitare diesor Art aind dann nach Bedarf frei muchen
zu laseen und einzurichten.
e) In den eldungen an OKi/den u über Bareitatollung der befoh-
lenen séttenenzahl ist grudsätzlich getrennt zu neldens
*...........tBetten bereitg stallt in Lazeretten pp.Auaweich-
stellen für
I
...-s.vr.....Bettan erkundet und pit lvk Cestgolagt.
d) Bei etwaiger Verlsgung derzeit in Featungen liegender Roserve-
080
lezerette iat,soweit deren Betten ainsdliieaslich Decken pp.
in die gemeldete Zshi einbszogon sindsichorzustellan,daas die
Setten nicht mitgenomen werden.
o0
o) Sollten zun Zeitpunkt,zu
n-e Stadt zuar Festung erklärt wird,
-7



49
SL
taastungskommandant durch Verfahren wie in Ziffer 17 d Sanitäts-
truppen des Feldheeres abzufangen und einzusetzen. Ausserdem
hat der Wehrkreis bei drohender Gefahr der Festung das not-
wendige San.-Pflege- und Wirtschaftspersonal zuzuführen. Kei-
nesfalls ist Verläss darauf, ob und in welcher Zahl San.-Trup-XI
pen mit den Besatzungstruppen eintreffen.
Die benötigte Zahl ist kalendermässig nach Dienstzweigen fest-
zulegen.
22.) Sanitätsmaterial.
Auslagerung in befohlener Höhe ebenfalls unter Berücksichtigung
der Ziffer 5. Beteiligung des RVK (Apothekenführer) ist er
wünscht, da auch er aüs Luftschutzgründen Sanitätsmaterial aus-
gelagert haben wird.
TO9U
23.)-Trinkwasserversorgung
Sie muss unter Berücksichtigung warscheinlicher Zerstörung der
Wasserwerke sichergestellt werden: Dazu gehört:
a) Feststellung aller vorhandenen Pumpwerke.
b) Feststellung:aller auf dem Lande vorhandenen Pümpen und Zieh-
 brunV)
CC
.
a
c)
Bereitstellung von Heerestrinkwasserbereitern und Tornister-
filtergeräten.
d)
 Zum Was■ertransport sind städt. Sprengwagen, Wasserwagen der
Landbevölkerung (durch RvK) vorzusehen, ausserdem Wasserkanister
(bis zu 500 je Festung) niederzulegen.
ROSEU
e) Im Festungskalender ist_in Stichworten gin Befehl über Wasser-
bewirtschäftung in der Festung niederzulegen:
.rE
Anordnungen über Wassergebrauch für Trink-:und Kochzwecke
Waschen, Tränken. Anweisung der einzelnen Festungsabschnitte
auf Brunnen bestimmter Ortschaften. Höhe des Trink- und Koch-
wassers in Litern je Kopf und Tag, wobei 2 Liter das niedrig-
ste, für kurze Zeit tragbare Mass darstellen.Überwachung der
Brunnen und Ausgabe.
UETOEHMOES
SUC USCE
HOEN
f) Dem Kalender ist ferner umgedruckt eine Anweisung für Brunnen-
bau beizufügen, der Brunnenbau durch die Truppe sogleich zu
befehlen, wenn Einschliessung droht.
Für Brunnenbau günstige Stellen sind durch Wehrgeologen
des Vehrkreises kartenmä■sig festzulegen. Sind sonstige Be-
festigungsarbeiten abgeschlössen, ist der Bau einer aüsreichen-
den Zähl von Brunnen - auch für Zwecke der Zivilbevölkerung -
bereits als Vorbereitung durchzuführen.
cOl
VIII. Veterinärwesen.
tenield bnw Teniol
24.) Pferde werden in der eingeschlossenen Festung nur dann be-
handelt, wenn ihre Verwendbarkeit in wenigen Tagen wieder her-
gestellt werden kann. Sie verbleiben bei der Truppe.Danach
Ist die Bevorratung mit Vet.-Material durchzuführen. Aus-
lagerung unter Berücksichtigung Ziffer 5
25.) Pferdesammelplätze für die Trup e sind zu erkunden,festzu-
legen und im Gefahrenfall einzuli chten.Vorhandene Veteri-
näreinrichtungen(Standort-Krankeiställevziyile Veterinär-
untersuchungsštellen(Tieruntereuchungsämter) sind auszu-
nutzen. So Iange die Festung offen išt, werden lazarett-
kranke Pferde von hier aus äbgeschoben. Ist die Einschlies-
sung vollzogen, überprüft der Veterinär-Offizier auf den
- 8 
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Sammelplätzen die Pferde danach, ob kurzfristige Wieder-
herstellung bei der Truppe möglich ist,Falls nicht veranlasst
er, dass-die Pferde einer plan- und sachgemässen Schlachtung
und Ausnutzung zugeführt werden (Zusanmenarbelt mit IVa).
IX. Kfzr-und Panzerinstandsetzungdo ,luszsh aaßlreV dai alIstaon
26.)Kfz.-Instandsetzung ist in den in Festungsbereich liegen-
den zivilen Werkstatten vorzusehen. Ob die zur Zeit in den
Festungen befindlichen Instandsetzungseinrichtungen der Feld-
truppe im Einschliessungsfalle noch da sind, ist zweifel-
SS
haft. Bei kalendermässiger Festlegung der Zahl der
gau Arbeitsplätze sind demnäch die der zivilen und der mili-auA
tärischen Einrichtungen getrennt aufzuführen. .c reipf Tob
27.)Ersatzteilbevorratung erfolgt nicht.
TeOUA
IiW dedsd tregele
28.)Die Instandsetzung von Schäden an gepanzerten Fahrzeugen, von
denen im Einschliessungsfall mit Sicherheitceine Anzahl vor-(.ES
handen ist, ist nur:mif I-Truppen der Truppe möglich. Ver-
fahren wie in Ziffer 17 d.nebtew sllotnegredoia edroweaas
X. Waffen- und Geräteinstandsetzungiredrov
Ife mnIfedateeT (e
29.)Sie ist in Truppenwaffenmeistereien des Ers.-Heeres und in
etwa vorhandenen Zeugämtern vorzusehen. Bei deren Ausfall
kann nur feldmässige Instandsetzung durchgeführt werden.
G)
30.)Sollten bei den zur Verteidigung der Festung be■timmten
Verbänden keine Werkstattkompanien vorhanden sein, sind
(B
ger
durch Verfahren wie in Ziffer 17 d Werkstattkompanienu
redaine für Kfz.- und Waffeninstandsetzung abzufangen und einzu-
setzen.
P
P10
XI. Pionier- und Nachrichtengerät.
CE
del tehnelezagauteol nd (o
31.)Für Bevorratung auf diesen Gebieten ergehen gesonderte Be-
fehle durch di@ Waffenvorgesetzten. Quartiermeister und Ib-
ece
e
Öffiziere der Festungen häben sich insoweit einzuschalten,
OC-
als die übrige Versorgung davon unmittelbar berührt wird.
R1T
Es sind das unter anderen folgende wichtige Gebiete:easw
rel
a) Nachrichtenverkehr für die Versorgung innerhalb derta
Festung und nach aussen. Hierzu gehört Vorhandensein
BLMNIJON-
US
Funkstellen mit ausreichenden Reserven an Batterien.
1O
Lichtbeschaffung durch Aggregate wenigstens für Feted
stungsgefechtstand und für Läzarette. Vorbereitung be-
nohelfsmässiger Lichtmaschinen durch Wind- oder Wasser-
gantrieb für kleinsten Bedarf.m
a0a1orrde
O.
-fediolererNiederlegung von Ta■chenlampen und Batterien.nuaitast
90
c) Behelfsbrücken und Übersetzzerät jeglicheroArt zur Über-
windung der Flussläutey aber auch zür Instandsetzung
kleiner und kleinster Übergänge im Strassennetz der
AIII 1
Festung für den Versorgungsverkehr.
-d)Vorbereitungen zur Aufrechterhaltung eines behelfs-(.#S
pe-
zohemässigen Eisenbahnverkehrs für die Versorgung, innerhalb
dosneder Festung. led nodteldzev sle .anszi nebzew llotaeg
-au nerdiludob Leietall-ov di gntsroved i da
STOE 2
  k
e  z ctglom9- (.2s
-ustaol,cebanize va baia
-tredev enebnadxol.nedh
Iletnergted mi bn negel
-rnitete elivi40340ta
-ohtanegnddonin
msan bna (nagadominletandonaeda
-dl nebow d n d b n d net
-setdoania ib dal nedodoaegd an reid nov obtel elnsn
ceb ts rolsio-znirote Teb tlügedü ngoslfov ga
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50
Transportraum, Fachkräfte, Arbeitskräfte.
N
32.)
Derzeitiger Bedarf bei Bevorratung und Vorbereitungen ist
durch die ehrkrefse aufzubringen, wobei Arbeitskräfte und
Fferdefahrzeuge ia Kinvernehmen nit den RVK notfalls aus den
für Cchanzarbeit eingesetzten Kräften abzuzweigen sind. Dies
darf jedoch erst geschehen, wenn nackweiebar alle Möglichkei-
ten, aus eigener truppe,aus der ia Bereich liegenden Feldtruppe
und aus allen Pienststellen Fabrzeuge und Perconal heraus-
zuziehen, erschöpft sind.
33.)
ine besondere chwierigkeit vird die stossartiee Revorratung
ait tunition und Retriebsstoff im Cefabrentnle bereften. Ar-
beitskr fte, Kfz.- und Fferdefahrzeuge dazu müssen aus den
chanzeinsatz, aus der irtschaft, aus den ehrmachtfahrbereit-
sçhaften des cesauten dehrkreises, Fachkräfte für aunition (au-
nition■versaltungen) aus den Feldzeugkowaandos, für Betriebs-
stoff (Fetriebsstoffvervaltungon) aus den Kraftfahrersata- und
Ausbildungsabteilungen, notfalls aus eigens hierfür auszubil-
denden Personel entnomsen verden.
Riersu ist durch die u und Ib-offiziere eine eingelende Re-
1eb5
rechnung aufzustellen, wobei aus den Faktoren
Ausladeleistung der in Frage komnenden Bahnhäfe
ntfernung zu den Auslagerungsstellen,
Menge der Ausladogüter,
Ansatz von Tag- und Bachtarbeit,
der Bedarf an Fachkräften, Kfz.(aögliohst nur Gen. Gas.),
Pferdefahrzeugon, Arbeitskräfton und benötigte Leit errecinet
werden zuss. Diese Berechnung ist Oki/Gen ü einzureichen unter
gleichzeitiger Meldung, was an Fachkräften und Kfz. nieht vom
ehrkreis bzw. RVK gestellt werden kann und welcher Betriebs-
stoffbedarf für diese Bovorratung zusätzlich entsteht. Diese
Berrechnung dient dem Cen u. als Ünterlage dafür, vann er zeit-
lich mit der Zuführung der lunition und des Fetriebsstoffes be--
ginnen und welche Kräfte er zusätzlich hierf r abstellen muss.
34.)
ährend des Kampfes um die Festung bestehender Redarf an Fach-
kräften, Arbeitspersonal und Fahrzeugen ist Obengo wie der zu
Ziffer 33 zu errechnen und kalenderaässig festzulegen. Es wird
an Fachkräften und rbeitspersonal um einiges geringer, an Fahr-
zeugen erheblich geringer sein als bei dor stossarbeit nach Zif-
fer 33. Der Bedarf ist aus den nach Ziffer 33 zur Verfügung
stebenden Kräften zu entnehnen.
Über Beschaffung von Fachkräfter suf dem IVa-und IVb-Gebiet
ist in den entsprechenden Ziyeian eheres gesagt.
Darüberhinaus entsteht vor alley
Festungstruypen und sol-
chen Truppon, die Teile ihres ov eugbestandes lh vorhergehen-
den Käapfen eingebüsst haben, @rnouter Fedarf an Bespannfähr-
zeugen. Diese nüssen in Vereinbarung uit den RVk aus der land-
virtscbaft sichergestellt verden, so dass jeder Festungsab-
schnitt über eine Reihe von Fahrzeugen für Fahrten von Ver -
pflegung und Lunition sowie für Versundetenabschub von fruppen-
verbandsplatz ab verfügt.
- 10 -
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35.)
Anlage von Versorgungskalender für die Festungen ist
ebenso unerlässlich wie die lotwendigkeit, sie stsndig
zu berichtigen und auf dem laufenden zu kalten, Alle
Einzelheiten, auch scheinbar völlige Leben■ chlichkeiten
oder elbstverständlichkeiten, gehoren in die Kalender.
Nur dann wird diejonige Vorarbeit vollst ndig, die not-
√der
wendig ist, um/später in der Festung kampfenden Truppe
und ihrer Führung Ihre schwere Aufgäbe zü erleiehtern.
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Anlage 1 zu Nr.I/R 0503/44 g.K.

Schema der Auslagerung von Versorgungsgut

(ohne Maßstab)
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Versorgungsring
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14.1.45

DIE BEVOELKERUNG IST ZUM AUSBAU IN WEITESTEN UMFANG
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St.M. III A - 4 b/45 g.

Prag, den 27. Januar 1945.

dá.10

Geheim

KR-FS:

An

-Obergruppenführer

Staatssekretär Dr. Stuckart,

Be rlin .

Lieber Kamerad Dr. Stuckart !

In Sachen Ausbau der Festungen Olmütz und Brünn bitte ich

um gefällige Überprüfung des dort. Schnellbriefes vom 25.l.

d.Js. - Zeichen II RV 4096/45 g (367 SO), der zugleich an

die Reichsverteidigungskommissare für die Reichsverteidi-

gungsbezirke Sudetenland und Niederdonau gerichtet ist. Eine

Zuständigkeit dieser Reichsverteidigungskommissare im Pro-

tektorat Böhmen und Mähren gibt es nicht. Der Inhalt des

Schnellbriefes, der auch sonst den hies. Verhältnissen keine

Rechnung trägt, muß eine erhebliche Verwirrung der Zustän-

digkeiten hervorrufen, die gerade im jetzigen Zeitpunkt

höchst gefährlich ist. Ich bitte daher, Ihren Schnellbrief

an die beiden Reichsverteidigungskommissare zurückzuziehen,

soweit er den Ausbau der Festungen Olmütz und Brünn betrifft

Ich werde in sinngemäßer Anwendung des dem Schnellbrief bei-

gefügten Befehles des Chefs des Generalstabs des Heeres mit

dem hies. Wehrmachtbevollmächtigten und Wehrkreisbefehlsha-

ber sowie mit den zuständigen Dienststellen der NSDAP in

Verbindung treten, soweit dies nach den in der letzten Zeit

bereits eingeleiteten Maßnahmen noch erforderlich ist.

H eil Hitler!

Ihr

C

-

befoter.

am Mf Z

gez. F r a n k .

Dt. Sten

m

310 EIN KR NR 257/112/45

ERH. SVPS/ LUCKE

+
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St.. III A - 4 b/45 g.

Prag, den 27. Januar 1945.

Geheim

n

1945

oigozotot Tente dedon tttndoerot

1.) R-FS

Iogeve .d Leano rol

An

41-Obergruppenführer

Staatssekretär Dr. Stuckart,

Berlin

onakntcnol mr tla zeb km

Lieber Kanerad Dr. Stuckart !

In Sachen Ausbau der Festungen Olmütz und Brünn bitte ich

um gefällige Überprüfung des dort. Schnellbriefes vom 25.1

d.JB. - Zeichen II RV 4096/45 g (367 S0), der zugleich an

die Reichsvertsidigungskommissare für die Reichsverteidi-

gungsbezirke Sudetenland und Niederdonau gerichtet ist. Ein

Zuständigkeit dieser Reichsverteidigungskommissare im Pro-

tektorat Böhmen und Mühren gibt es nicht. Der Inhalt des

Schnellbriefes, der auch sonst den hies. Verhältnissen keine

Rechnung trägt, muß eine erhebliohe Verwirrung der Zustän-

digkeiten hervorrufen, die gerade in jetsigen Zeitpunkt

höchst geführlich ist. Ich bitte daher, Ihren Schnellbrief

an die beiden Reichsverteidigungskommissare zurüokzuziehen,

soweit er den Ausbau der Pestungen Olmütz und Brünn betrifft

Ich werde in sinngemäßer Anwendung des dem Schnellbrief bei-

gefügten Befehles des Chefs des Generalstabs des Heeren mit

dem hies. Wehrmachtbevollmächtigten und Wehrkreisbefehlsha-

ber sowie mit den zuständigen Dienststellen der NSDAP in

Verbindung treteng-goweit dies nach den in der letzten Zeit

bereits eingeleiteten Màßnahmen noch erforderlich ist.

N0330

Heii Hitler!

Ihr

gez.Frank.

2.)
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2.)

Curchschrift nebst einer Fotokopie an

2 8.

Herrn General Dr. Ziervogel

ZA

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Heil Hitler!

Ministerialrat.

700

3.) Wv. nach Abgang bei dem Unterzeichner.
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14.20,

S5

AA

KR-Blitz-FS:

(Nach Eingang als Geheime Reichssache zu behandeln!

An

W-Obergruppenführer

Staatsminister Frank,

18803

zur Zeit Mährisch-Ostrau.
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Der Neichsminifter des Jnnern
Berlin, den
25. Januar 1945.
NW 7, Unter den Linden 72
II RV 4096/45 g
Fernsprecher: Oetsaneuf 120034
Fernanenf 120037
30 290
Fernfchreiber: Deteverkehr 517
Fernvertehr K 1 517
Es wird gebeten, diefes Gefchüftezeichen und den
Drahtanschrift: Neichsinnenminister.
Gegenstand bei weiteren Schreiben angugeben.
Geheim
Minlsteramt
Schnellbrief
Eing.: 28 JAN. 1945
T2-
An
Deutsches Stantsminifterium
2a2
den Herrn Reichsverteidigungskommissar
für Böhymen
Hähcen
für den RV-Bezirk Sudetenland
Eing.
V'te
AnL
in
Reichenberg
we
2 b) den Herrn Reichsverteidigungskommissar
für den Rv-Bezirk Niederdonau
in Wien
c) den Herrn Deutschen Staatsminister für
Böhmen und Mähren
in
Prag
Unter Bezugnahme auf den Ihnen unmittelbar zugegange-
nen Befehl des OKH - GenStdH - Op Abt.LdsBef.Nr.18/45 g
Kdos - vom l4.1.1945 betr. Ausbau der Festungen Olmütz und
Brünn übersende ich in der Anlage Abdruck eines Erlaßent-
wurfs, betr. die Vorbereitung der Verteidigungsfähigkeit
der Ostfestungen, als Arbeitsgrundlage mit der Bitte um
Kenntnisnahme und weitere sofortige Veranlassung.
Ich behalte mir vor, den Erlaßentwurf noch entspre-
chend den Wünschen der einzelnen beteiligten Obersten
Reichsbehörden, die ich zur Stellungnahme veranlaßt habe,
abzuändern bzw. zu ergänzen. Der inzwischen ergangene Be-
fehl des Chefs des Generalstabs des Heeres ist mit der
Bitte um Kenntnisnahme gleichfalls beigefügt. Die Partei-
Kanzlei beabsichtigt, eine entsprechende Anordnung heraus-
zugeben.
Der Reichsführer hat den Wunsch geäußert, daß ihm
die Personalien der Referenten, die gemäß 1 des Entwurfs
als Verbindungsmänner zu den Wehrkreisèefehlshabern (Quar-
tiermeister z.b.V.) vor ihrer Bestellung durch Sie zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. Ich bitte Sie daher, mir eine
St..I.MA-4e/45g
kurze



kurze Personalbeschreibung der in Auasicht genommenen

Referenten alebald vorzulegen.

Zu Abschnitt IV des Befehls des Chefs des General-

stabs des Heeres bemerke ich, daß es sich bei der Vor-

bereitung der personellen Räumung zunächat lediglich

um vorsorgliche Planungen handelt. Ich bitte, mir für

jeden Festungsbereich Ihres Gaues Ihre im Arbeitsstab

abgestimmten Vorschläge bezüglich Zahl der zu Evakuieran-

den und Art, Umfang und Ziel der geplanten Räumungsbewe-

gungen zur Prüfung vorzulegen.

Im Auftrag

gez. Ehrensberger

Beglaubig■

Péreug

e

Bilroangestellier

Ransiel



Abschrift.

Der Reichaminieter des Innern

Berlin, den

Dezember 1944.

II RV 1507/44 g

105

Geheim

FH

die Reichsverteidigungakomaissare.

Beir.i Vorbereitung der Verteidigungsfähigkeit der Ostfestungen.

Den Ostfestungen kommt im Rahmen des gesamten Stellunge-

syatems ausschlaggebende Bedeutung zu. Zur Herstellung der Vertei-

digungefähigkeit der Festungen ist ihr Ausbau daher besondera

vordringlich. Ebenso müssen die materielle Bevorratung sowie die

Planung der personellen Räumung und der ARLZ-Maßnahmen beschleu-

nigt fortgeführt bzw. in Angriff genommen werden. Zur Durohfüh

rung dieser Aufgaben haben der Chef des Generalstabs des Heeres

die anliegende Verfügung vom......

Akt.Z.

und der Leiter der Partei-Kanzlei

die anliegende Anordnung Nr.

/44 erlassen, von der ich

Kenntnis zu nehmen bitte.

Zur Sicherstellung der der Verwaltung in Zusammonarbeit

mit den Dienststellen der Wehrmacht und der NSDAP anfallenden Auf-

gaben ordne ich an:

1. Die Bearbeitung der in Ihrem RV-Bezirk der Verwaltung obliegen-

den Maßnahmen ist einem besonders zu bestimmenden Referenten

Ihrer geschäftsführenden Behörde zu übertragen, der in allen

Fragen mit den Wehrkreisbefehlshabern (Quartiermeister z.b.V.)

und dem Festungsbeauftragten der Gauleitung zusammensuarbeiten

hat. Sofern nicht der RV-Referent hiermit beeuftragt wird, ist

er su beteiligen. Die maßgebliche Mitarbeit des Landesernäh-

rungsamts, des Landeswirtachaftsamts, der Rüetungsdiengt-

stellen, des Nbv und der sonstigen an ARLZ-Maßnahmen und an

Bevorratungsfragen beteiligten Dienststellen ist sicherzu-

stellen.

2. In jeder Pestung hat der Leiter der Cemeinde auf das engste mit

dem Festungekommandanten und dem von der Partei für die

Festungeaufgaben bestimmten politischen Leiter susammensuar-

beiten. Er ist für alle im Bereich der sivilen Verwaltung zu

treffenden Mafnahmen verantwortlieh. Zur Durchführung seiner

Aufgaben kann er einen besonderen Beauftragien der Gemeindever

Funttoe



waltung bestellen, der im Palle der Einschließung in der Pe-

stung verbleibt und dem der Pestungskommandant die Veisungen

geben kann, die sur Durchsetzung seines Kampfauftrage erfor-

derlich sind.

3. In jedem Festungsbereich wird unter Leitung des Festungs-

kommandanten ein gemeinsamer Arbeitsstab gebildet, den

die Bearbeitung aller Pragen der Zivilbevölkerung, der

Bevorratung und der'ARLz-Maßnahmen obliegt. Die Mitglieder

des Arbeitsstabes aus der Zivilverwaltung sind vom Reichs-

verteidigungskonmissar zu bestimmen. Zweckmäßigerweise

wird der Oberbürgermeister dar Gemeinde als Mitglied be-

stimmt. Zu den Beratungen des Arbeitsstabes sollen die be-

teiligten Pachbehörden zugezogen werden. Die Aufgaben des

Arbeitastabes ergeben sich aus IV der Verfügung des.Chefs

des Generalstabs des Heeres.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, mit den von den Rv-Kom-

missaren zu bestimmenden keferenten und den Leitern der

Gemeinden, die Pestungen sind, bzw. deren Beauftragten in

einer gemeinsamen Arbeitebesprechung mit dem Generalstab

des Heeres und den Leiter der Partei-Kanzlei, an der auch

die Quartiermeister der Wehrkreiae und die Festungsbeauf-

tragten der NSDAP und die für jede Featung bestimmten poli-

tischen Leiter teilnehmen werden, die grundsät■lichen Auf-

gaben aller beteiligten Dienststellen festsulegen.



19

Abeohrift.

Chef Gen.Stab d.Heeres
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Bevorratung und ARLz-Maßnahmen auf sivilem Sektor im Bereich

der Östfestungen.

Bezugs-Der Chef GenStdH/Op.Abt.(Fest) Nr.1l 889/44 glbs. v.1l.1l.1944.

Nach den gegebenen Befehlen haftet der Festungakommandant

mit seiner Soldatenehre für die Erfüllung seiner Aufgaben.

Er hat die Festung um jeden Preis zu helten.

Zur Erreichung dieses Zieles hat er unter Ausschöpfung

aller Möglichkeiten, die Pestung für die Verteidigung

oq

Unter Berücksichtigung der Verantwortung, die der Festungskomman

dant für das Halten der Festung und für die Kampfbeweglichkeit

der Truppe hat, wird sur Sicherstellung der Zusammenarbeit aller

sivilen und militärischen Dienststellen im Bereich der Ostfestun

gen befohlen bsw. angeordnets

I. durch OKH/GenStdH/GenQu.

l. Es ist sofort zwischen Wehzkreis-Befehlshaber, dem Gaulei-

ter und dem Rv-Kommissar festzustellen, wie viel und welche

sivile Bevölkerung in den Festungen zur Lösung der Aufgabem

des Festungskommandanten erforderlich ist, welche Bevölke-

rung bleiben darf oder nochhineingenommen werden muß. Diese

Feststellungen sind an OKH/GenStdH/GenQu zu melden.

2. Über die bisher befohlene Bevorratung hinaus ist die Bewaff

nung jeder Festung derart anzustreben, daß der Volkssturm

und alle Männer ausgerüstet werden können, die nach Lagex

der Verhältnisse in der Festung als Waffenträger herangezo-

esn een e

II. durch die Partei-Kanzlei (s.auch Anlage 1):

1. Der Leiter der Partei-Kanslei bestellt einen Beauftragten

zur unmittelbaren Zusammenarbeit mit GenStdH/GenQu.

2. Der zuständige Gauleiter ernennt für die im Gau auszubau-

enden und zu bevorratenden Pestungen einen Festungsbeauf-

tragten, der für die politischen Belange, den außerberuf-

lichen Einsatz der Bevölkerung, die personelle Räumung und

die Zusammenarbeit mit dem Qu des Wehrkreises und mit der

geschäftsführenden Behörde des RV-Kommiasars verantwortlich

lst.

Darüber



Darüber hinaus ernennt er für jede Festung einen politi■ohen

Leiter, der dem Festungsbeauftiagten des Gauleiters unterstellt

ist und ab sofort dem Kommandanten der Festung zur Seite steht,

an allen Vorbereitungen beteiligt ist, im Rinachließungsfall in

der Pestung verbleibt und von diesem Zeitpunkt ab dem Festunge-

kommandanten unmittelbar unterstent.

III. durch den Reichaminister des Inneßn (s.auch Anlage 2):

1. Der Rmdl. bestellt zur Sicherstellung der Zusammenarbeit mit

den beteiligten Obersten Reichsbehörden einen Vertreter beim

GenStdH/GenQu.

2. Der RV-Kommissar ernennt nach Weisung des RMdI für seinen RV-

Bezirk einen Referenten, der für alle zivilen Reichsverteidi-

gungeaufgaben, insbesondere für Bevorratung und ARLz-Maßnahmen

verantwortlich und auf engste Zusammenarbeit mit dem Wehrkreis-

befehlshaber (Qu zbV) und dem Festungsbeauftragten des Gaulei-

ters angewiesen ist.

Der Leiter der Gemeindeverwaltung berät in jeder Besiehung

den Festungskommandanten bei der Vorbereitung der Verteidigung

hinsichtlich der zivilen Reichsverteidigungamaßnahmen. Er be-

stimmt für die laufende Zusammenarbeit mit dem Festungskomman-

danten einen oder mehrere Vertreter.

IV. für dio Zusammenarbeit:

l. Es ist in jedem Festungsbereich ein gemeinsamer Arbeitsstab

zu bilden. Er bearbeitet alle Pragen der Zivilbevölkerung, der

Bevorratung und der ARLz-Maßnahmen. Die Mitglieder des Arbeits-

stabes sind von dem Wehrkreisbefehlshaber, dem Gauleiter und

dem Rv-Kommissar zu bestimmen. Leiter des Arbeitsstabes ist

der Pestungskommandant.

Der Arbeitsstab hat insbesondere die Aufgabe

a) Errechnung der für die Zivilbevölkerung erforderlichen

Mengen an Festungsbevorratung aller Art,

Beschaffung, Verwaltung und Auslagerung dieser Vorräte ist,

soweit dies nicht von einer örtlichen Stelle zu veranlassen

ist, Aufgabe des Ry-Kommissars bzw. dessen Beauftragten.

b) Vorbereitung der personellen Räumung.

Für die geregelte Durchführung durch den Festungsbereich

laufender Räumungz- und Rückzugebewegungen iat der Festunge-

kommandant in Zusammenarbeit mit dem Gauleiter und dem RV-

Kommissar oder deren Beauftragten verantwortlich.

T6



e) Vorbereitung der Sofortmaßnahmen für ARLz.

Aufstellung eines ARLZ-Kalendors.

2. Zweifelsfalle sind im beiderseitigen Einvernehmen swischen

dem Wehrkreisbefehlahaber und dem Gauleiter und Reichs-

verteidigungekommiasar su regeln.



sowie anregung des arbeitsamtsleiters bei.

4. ueber etwaige aenderungen im ausbau des kohLenbeckenschutz

riegels bin ich nur soweit im bilde, als mir kreisleiter kraus

und oberst baetz ergebnisse von besprechungen, die woht in

maehr. ostrau stattgefunden haben, kurzerhand uebermittelten.

ueber den stellungsbau in maehr. ostrau werde ich alsbald an

ort und stelte den fuer meine arbeit notwendigen ueberblick zu

erlangen versuchen.

5. bedrohliche politische auswirkungen der militaerischen ent-

wicklung im osten sind hier bisher noch nicht zu verzeichnen.

6. die gebilligte und befohlene

rueckfuehu xx rueckfuehrung von ueber 3.ooo arbeitern fuer den

festungsbau bruenn wird voraussichtlich auf gewisse schwierigkei-

ten im bahntransport stossen, sodass sich der einsatz derselben

in bruenn mindestens verzoegern wird.

7. in den Letzten tagen musste ich kreisleiter kraus auf einige

kleine uebergriffe nachgeordneter politischer Leiter ( sonntags-

urLaub , vorzeitige beednigung der arbeit und

anordnungen, die nurdem betreuungsdienst obliegen )

betont hinweisen, kreisleiter kraus sagte sofortige abhilfe zu

und Liess dabei in selten offener weise erkennen, dass ihm in

einigen orten nicht sehr tuechtige kraefte zur verfuegung stuenden.

es handelt sich um gewisse, bei einigen politischen Leitern in

ihrem heimatgebiet anscheinend zur gewohnheit gewordenen ten-

denzen der einmischung und kontrolle unter dem gesichtspunkt

des parteipirmates . =

bl : parteiprimates. =

heil hitler

dr. eckoldt +

114-4g/g

dks alles +

207/45g.

+25/1
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( zl 76 ) nbst mos / glamtner++
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an

ss-obergruppenfuehrer staatsminister frank,

zur zeit maehrisch ostrau,

ss-

brigadefuehrer bertsch, min.-dirigent danco und ss-

obersturmbannfuehrer maurer werden ueber den inhalt

 des

fernschreibens in kenntnis gesetzt

gez. gies

saannranrranr-tr

+256:

wbschrift

geheim

obergruppenfuehrer.

1. in bruenn sind heute die ersen 750 arbeitskraefte

zum einsatz gekommen. hinsichtlih gesamtpLanung, organisation

und zusammenarbeit mit partei und wehrmacht

darf ich auf- meinen heutigen fernmuendlichen bericht

an den chef des ministeramtes bezug nehmen.

2.im abschnitt zlin beginnen morgen die arbeiten an drei baustellen

( a/ napajedl, b/ pass - strasse se xx suedlich wissowitz und

noerdlich klein wiese, c/ talstrasse suedlich wsetin bei lusna

und klein litsch). an der vierten baustelle, und zwar am grenz

uebergang wsetein - cadca kann erst nach Loesung der unterkunftsfrage

im gasthaus bumbelka, das in naechster naehr der grenze auf

slowakischem gebit Liegt und die alleinige arbeitsguenstige unter

kunft bitet, die arbeit aufgenommen werden, da der wirt fuer unterkut

und verpfLegung verguetung in slowakischer waehrung verlangt.

fuer die zum einsatz kommenden 2oo arbeiter aus dem protektorat

darf wohl eine einfache und schnelle passtechnische regelung erwar-

tet werden. zum schutz der unterkunft und baustelle muesste das

jagdkommando in gross karlowitz herangezogen werden, das dann

wohl vorsorglich gleichzeitig in die steltung eingewiesen werden

sollte.

3. in olmuetz fanden heute mit partei ( kreisleiter watzke

als beauftragten des gauleiters) und wehrmacht den arbeitsbeginn

betreffende besprechungen der planung und organisation statt.

morgen kommen zunaechst 2oo arbeitskraefte zum bau von strassen-

sperren am stadtkern zum einsatz.

die wehrmacht bearbeitet noch die aufstellung des festungsplanes.

nach vorsichtiger wehrmachtsseitiger schaetzung sollen

moeglichst schnell nach und nach bis zu 6.ooo arbeiter eingesetzt

werden, die festungslinien ziehen sich eng um die stadt und lehnen

sich an die alten festungsforts an. der arbeitsamtsleiter hat be

reits vorsorglich um rueckfuehrng xx rueckfuehrung der im maehr.

weisskirchener schanzgebiet eingesetzten rund 1.900

arbeiter aus den bezirken olmutz stadt und olmuetz - Land gebeten,

ausserdem hat er angeregt, fuer olmuetz wie dxx wie fuer bruenn

die altersgrenze von 45 auf 55 zu erhoehen. ich trete der bitte

sowie anregung des arbeitsamtsleiters bei.



Anlage 4 zu W Bv Ia Nr.184/45-g.K.
vom 6.2.45
Abschrif t
Reichsninister des Innern
Berlin, den 25.1.45
II RV 4096/45 g
367 so
An
a) den Heern Reichsverteidigungskommissar
für den Rv-Bezirk Sudetenland
in
Reichenberg
b) den Herrn Reichsverteidigungskonnissar
für den Rv-Bezirk Niederdonan
in
Wien
c) den Herrn Deutschen Staatsninister für
Böhnen und Mähren
in
Prag
Untér Bezugnchne auf den Ihnen unnittelbar zugegangenen
Befuhl des OKH - GenStdH - Op Abt.Lds.Bef. Nr.18/45 g.Kdos.
von 14.1.45 betr. Ausbau der Festungen Olnütz und Brünn über-
sende ich in der Anlage Abdruck eines Erlaß-Entwurfe, betr. die
Vorbercitung der Verteidigungsfähigkeit der Ostfestungen, als
Arbeitsgrundlage nit dir Bitte un Kenntnisnahne und weitere
sofortige Veranlassung.
Ich behalte nir vor, den Erlaß-Entwurf noch entsprechend
den Vünschen der einzelnen bateiligten Obersten Roichsbehörden,
die ich zur Stellungnahne veranlaßt habe, abzuändern bzw. zu
ergänzen. Der inzwischon ergangene Befehl des Chefs des Ge-
neralstabes' des Heeres ist nit der Bitte un Kenntnisnahne
gleichfalls beigefügt. Die Parteikanzlei beabsichtigt, vine
entsprechende Anordnung herauszugeben.
Der Reichsführer hat den Wunsch geäußert, daß ihn die
Personalien der Reforenten, die genäß 1 des Entwurfs als Ver-
bindungsnänner zu den Wehrkreisbefehlshabern (Quartier-
neister z.b.v.) vor ihrer Bestellung durch Sie zur Genehnigung
vorgolegt werden. Ich bitte Sie daher, nir eine kurze Per-
sonalbeschreibung der in Aussicht geno_menen Referenten als-
bald vorzulegen.
Zu Abschnitt IV des Befehls des Chefs des Gen.Stabes d.H.
benerke ich, deß es sich bei der Vorbereitung der personellen.
Räunung zunächst lediglich un vorsorgliche Planungen handelt.
Ich bitte,nir für jeden Festungsbereich Ihres Gaues Ihre in
Arbeitestab abgestiimten Vorschläge bezüglich Zahl der zu Eva-
kuierenden und Art, Unfang und Ziel der geplanten Räunungabe-
/v.B.
Wegungen zur Prüfung vorzulegen. . I.A.gez.Ehrensberger



-0/2-99

- 2 -

Festung ve:bleiht und len uer Festur okouundant die Weisungen

goben kenn, üie zur Durelsutzun: suines Zrapfuftrages erfor-

derlich sina.

3.)

In jeden Peitun; sbercich ird unter *eitung des Pestungskon-

randl.ten oin genuinscier Arbeitsstab gebildst, dun die Be-

orbeitung oller Fru 'en ler Zivilbevölkorung, dor Bevorrztung

und dor ARLz-Mafnvnen obliegt. Die Mitgliuder des Arbeits-

stabes uus der Zivilverwaltung sind von Reichsverteidigungs-

korrissur zu bestilmen. Zwecknkßigerveise wird der ÜberBürger-

neister der Geneinde vls Mitglied bustiruit. Zu den Beratungen

des Arbeitsstabes solien di: buteiligten Fachbehörden zuge-

zogen werdon. Die iufgeben des Arbeitsstrbes srgeben sich aus

IV der Vurfügung des Chefs des jenerelstibea des heeres.

4.)

Deriiber hin:us ist berbsichti:t, :it den von don Rv-Komissa-

ren zu bestinenden Veferenten und úen L.itern der Geneinden,

dic Pestungen siad, bzw. deren Beauftragten in einer genein-

sttren arbeitsbesprcehung nit den Jeneralstab des Hecres und

Gan Loiter der Parteikanzlei, dn der cuci. lie Quurtierneister

der Velrkreise und die Festuigsberuftragten der NSDap una die

fir jeue Festun.; bestiriten politischen teiter teilnehnen

werden, die crundsätzlichen Aufg: ban oller beteiligten Dienst-

stel en fostzuleren.

40323
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Absohrift von Abschrtft

Chef des Gun Stab des Aiures

 tr A*

Abt.II(Pest)

Ir.II/22oo/44 5.Edos.

ENTURF

Betr.i Bavorr. tung wnd Atiz-Maßnuhmen auf zivilam Sektor in

Beraich der Oetfestungen.

Bezu: Der Chef Gen5tdH/Op Abt.(Fest) Mr.71839/i4 gK v.11.11.44.

Fach den dsgebonen lefeilen iaftet der Pestungsko.ranndant nit

Beiner Soldatenehre fir ∴is Brfu:lung suiner aufgebon.

Irhst die .etwne ua jeden Pruis zu ilten.

Zur Erreichung diusos Zielus hat er wnter àusuchöpfung

aller lögliohkeiten, die Festunz für die Verteidigung

vOrzuberciten.

Unter Beroksichtigung Cer Verentsortung, die der Pestun skon-

nandunt für das Halten der Peetun; urd für die Kapfbaweglichkeit

der Truppe het, wire zur Sicherstellung der Zusanuenarbeit allar

zivilen und iilitürisehen Dinnotstel'en in Beroicl der Oetfestungen

befohlen bzw. angcordnet:

I. durch OIH/GenStaH/GenQu

1) Es iet oofort zvischen Weirkrdisbefehlshaber, den Gauleiter

und don Rv-Komissar festsustelien, wie viel unc velohe zi-

vile Levölkerung in ion Festungen zur Lösung der Aufgaben

des Pestungskoniondanten erforderlick ist, v.lcie Buvölkerun

bloiben darr oder noch hincingenolien Merien nuß. Dieco

Feststellun:eu siad m Okn/GenStdH/GenQu zu neldon.

2) tber die bisior befohlene Tevorratung Minaus ist dic Buweff-

nung joder Pestung derrrt anzustreben, daß der Volksstura

und slle Manner ausgorietet werien können, die nech Lage der

Verlßltnisse in d.r Festung als Vaffentrüger herprgezogon

verden züssen.

II.durch dii Parteikanzlei (s.uuch Anl.1):

1) Der Peiter der Parteikanzlei bestellt einen Beauftragten

zur unnittelbaren Zusacienarbeit :it GunStaH/Gen.Qu.

2) Der zustind ige Graleiter ornennt fur die in Gau auszubauon-

den und zu bevorratenden Festungen einen Festungsbecuftrugten,

der fir die politischen Relange, den außerberuflichen Ein-

sutz der Bevßlkerung, die personelle Riuung und die Zusa:wien-

arbeit mit üen Qu des Wehikreises und nit der coschäftsfün-

renden Behörde des Rv-Roimiysars verantvortlich iat.

Dariber hinaus ernunnt er für jode „Festung uinen politi-
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tischen Leiter, dur deu Pestungobeauftrugten des Gaultiters
unterstellt ist und ab sofort den Kolnondanten Aer Peetung zur
Seite soht, an ellen Vcrbereitungen bettiligt ist, in Einschlie-
Bungsfall in der Festun. verbleibt und von Ciesen Zeitpunkt ab
don Festuncskommandanten unnittelbar untórsteht.
III. durch Jen Reichenlinister des Ianern (s.such Anl.2)
1)Der RMaI bestellt_zur Siclerstcllung der Zusarntenerbeit nit den
beteiligton Obursten Reicnsbehörden cinen Vertreter bein GenStdH/
GenQu.
2) Der RV-Komnissar crnennt n:ch Veisung des RMdI für seinen Rv-Be-
zirk cinen Referenten, der für alle zivilen Reiehaverteidigungs-
aufgaben, insbesondere für Bevorrt tung und Arlz-Meanchien verant-
wortlich uhd auf engste Zusamrienarbait nit den wehrkr.Befehlshaber
(Qu zbv) und dc:i Festungsbeuuftragten des Gauleiters angawiese(
1st.
Der Deiter der Geneindeverweltung berät in jeder Beziehung den
Pestungskoniandanten bei der Vorbereitung der Verteidigung hin-
sichtlich dur zivilen Reichsverteidigungsnaßnehnen. Er bestimat
für die laufende Zuscmienarbeit nit den Feutungskouiandanten einer,
oder nekrere Vertroter.
IV. fir a.e_Zusonmenarbuit
o
Es ist in jede: Pestungcbereich ein gereinsamer Arbcitestab zu
bilden. Er beerbeitet all. Fragen der Zivilbuvilkerung, der Be-
vörratung und der ARLz-MaBnaialen. Die Mitglieder dos Arbeitsstabes
sind von deu Y.X.Befehlsheh-er, den Geuloiter und den Rv-Komisoar
zu bestinuen, Leiter des Arbeitsstebes ist der Pestungskdt.
Der Arbeitgsteb hat insblsondere die Arfgabe
a) Errechnung dur für die Zivilbevölkerung erforderliohen Mungen
an Pestungsbuvorratung al.er Art. Leschaffung, Verweltung und
uslsgerung dicser Vorrüte ist, sowsit dies nicht von einer ört*
lichen Stelle zu veranloesen ist, Aufgabe des Rv-lonissars bzw
dessen Beauftragten.
b) Vcrbercitung der personellen Räunung. Für die geregette Durch-
fithrung durch don Pestungsbereich laufender Räunungs- u.Rück-
zugsbewegungen ist der Fest.Kdt. in Zusaliencrbeit nit den
Cauleiter und dau Rv-Korrissar oder duren Becuftragten veront-
wortlich.
c) Vorbereitung der Sofortnaßnahmen für ARlz. Aufstellung eines
ARLz-Kalenders.
2) Zweifolsfille sind in beidergeitigen Einvernehnen zwischen dom
8
W.K.Befehlshaber und dem cdw itor und Reichsverteidigunskommisgar
zu reeln.
40324 p.d.R.:
/v. B.
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Barlia, don
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Der Reichsninister Ces Innern

II RV 1507/44 €
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Entwurf

An die Reichsverteidigun;skonnissate.

Betr.: Vorbareitung der Vert idigungsfähigkeit der Ostfestungen.

Den Ostfestungen kouit in Rahnen des gesamten Stellunge-

systens eusschlaggebande Bedeutung zu. Zur Herstellung der Ver-

teidigungsfähigkeit der Festungen ist ihr Ausbau daher besonders

vordringlich. Ebenso nüssen die maturielle Bevorratung sowie die

Plamung der personellen Räummg und der ARLZ-Maßnehnen beschleu-

nigt fortgeführt bzw. in Angriff genon:e n werden. Zur Durchführung

dieser Aufgaben haben der Chef des Generalstabes des Heeres die

enliegende Verfügun: von .... Az. Z und der daiter der Partei-

kanzlei die anliegende Anordnung Nr. /44 erlassen, von der ioh

Kenntnis zu nelnen hitte.

Zur Sicherstellung der der Verwaltung in Zusan uenarbeit

mit den Ditnststellen der Wehrnacht und der NsDap enfallenden

Aufgaben ordne ich an:

1.) Die Bearbeitung.der in Ihren Rv-Bezirk der Verwaltung oblie-

Cenden Maßnahnen ist einen besonders zu bestimenden Referenten

Ihrer geschäftsführenden Behörde zu übertragen, der in allen

Fregen nit den Wehrkreisbefehlshebern (Quartierneister z.b.v.)

und den Festungsbeauftregten der Bauleitung zusanmenzuarbeiten

hat. Sofern nicht der Rv-Referent hicrmit becuftragt wirå, ist

er zu beteiligen. Die naßgebliche Mitarbeit des Landesernäh-

run:santes, dus Landeswirtseheftsautes, der Rüatungsdianst-

stellen, des Nbv und der sonstigen an ARLz-Mafnahmen und

an Bevorratungsfrügen beteiligten Dienststellen ist sioher-

zustellen.

2.) In jeder Pestung hat der Leiter der Geueinde auf das engste

nit den Festungsk riondanten und don von der Pertei für die

Festungsaufgaben bestin:ten politischen Leiter zusarmenzuar-

beiten. Er ist für alle in Bereich der zivilen Verweltung zu

treffenden Maßnchuen verentvortlich. Zur Durchführung seiner

Aufgaben kann er einen besonderen Becuftragten der Geneinde-

verwaltung bestellen, der in valle dei Einschlioßung in der
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Verzögerungsvermerk
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Nr..
7
Tetegrammn — Funkfprmeh — Fernschreiben — Fernsprueh
FS
SD-Dienststelle Mähr -Ostran.
M.0.,den 22.1.45.
Dringend, sofort vorlegen.
An den
SD-Leitabschnitt Prag.
P1.
Betr.: Befestigungsbauten im OzB Mühr.-Ostrau.
- Ortsbefestigung Olmütz.
Generalmajor G o t t s c h a l k_ am 20.1.45 bei Kreislei--
ter in Olmütz. Ägsserungen des Kreisleiters zufolge zeigte sich
G. sehr reserviert; Kreisleiter ist der Ansicht, dass G. von Be-
festigungsbau nicht viel Ahnung hätte. Auf Frage des Kreisleiters,
wann und wie Befestigungen un Ölmütz gebaut werden, hätte G. aus-
weichend geantwortetj für Olmitz sei Generalmajor W i n d e o ke
aus Brünn zuständig. Dieser wiederum hätte den Kreisleiter mit-
geteilt, Baustab Ost sei für hiesigen Raum nicht zuständig, sone-
dern Baustab Sud, Kreisleiter äussert, dase Erkundungs-und Rei
Pionierstab zwar gemeldet,bis zur Stunde aber nicht eingetroffen
sei. Kreisleiter Ölmütz als Vertreter des Gauleiters zuständig
fur Befestigungsbau um olmütz.
Durchschrift erhielt Bds zur Vorlage Staatsminister.
 oe o 
gez. Richter.
-Obersturmführer.
175
200 Blocks à 100 Blatt. XII. 4t. Kaw. - 115.
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St.M. III A - 4 a/45 g.Rs.
Prag, den 18. Januar 1945.
Geheime Reicsfache
aeb
UeucOJLOps
at
art
dole tatdolr gaof
.St
FrOB
5
-P
KR-Blitz-FS:
Begg
".aor (Nach Eingang als Geheime Reichssache zu behandeln !)
Persönlich! Eigenhändig!
An Herrn
NPM
Landesvizepräsidenten Dr.Schwabe,
Bg
L191
Brünn,
Jone
oy
OM
Landesbehörde,
400
-
90603
mit der Bitte um Unterrichtung von
Oberbürgermeister Judex und
MOR
e
Bezirkshauptmann Dr.Wieland.vsdegas
An Herrn
RA
AS
19D
S
Oberlandrat-Inspekteur Dr.Jonak,
MS
AYOHA
öned
Mährisch-Ostrau.
et
meb
An Herrn
coW
Oberlandrat-Inspekteur Krohmer,
Brünn.
STOAS
nemrion
Betrifft: Stellungsbau Olmütz und Brünn.
Vorgang:
Ohne.
Das nachstehende Fernschreiben erhalten Sie zur Kenntnis:
"Deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren, Prag.
Geheime Kommandosache! 1.) Im Einvernehmen mit OKW und dem
Leiter der Parteikanzlei wird befohlen: Mit dem Ausbau der
Festungen Olmütz und Brünn ist sofort zu beginnen. Die mili-
tärische Leitung des Ausbaues wird dem Kommandanten des Fe-
stungsbereiches Südost übertragen. 2.) Die verantwortliche
Baudurchführung obliegt für Olmütz dem Gauleiter Henlein, für
Brünn dem Gauleiter Dr.Jury, jeweils gemeinsam mit dem Deut-
schen Staatsminister für Böhmen und Mähren. Die Aufgabentei-
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lung richtet sich nach der im Fernschreiben des Leiters

der Parteikanzlei vom 26.12.1944 mitgeteilten Führerent-

scheidung. 3.) Schriftlicher Befehl folgt. gez. Guderian,

Generaloberst und Chef des Generalstabes des Heeres."

Oberlandrat-Inspekteur Dr.Eckoldt habe ieh als meinem Be-

auftragten für den Stellungsbau in Kähren im Rahmen des

neuerlichen Stellungsbaues die gleichen Befugnisse und Auf-

gaben, wie sie von ihm bei der Kohlenbeckenschutzriegelstel

lung wahrzunehmen sind, übertragen. Hierfür steht Dr.Eckoldt

der Arbeitsstab in seiner jetzigen Zusammensetzung zur Ver-

fügung.

Für den Stellungsbau Olmütz wird notfalls auf diejenigen

Arbeitskräfte zurückgegriffen, die entsprechend der der-

zeitigen Planung bei der Kohlenbeckenschutzriegelstellung

nicht mehr benötigt werden. Der etwaige Restbedarf und der

Bedarf für den Stellungsbau Brünn müssen aus diesen Orten

und ihrer näheren Umgebung gedeckt werden.xol

Abschließend teile ich mit, daß Eckoldt angewiesen ist, bis

zum Erlaß weiterer Anordnungen zur Sache nichts zu unter-

nehmen.

Heil

Hitler!

gez. F r a n k.

++

18.1.

23.15 NR 10-12 NBST MOS/

SAMETZ ++

FS NR. 10-12

-. AM 18.1.45 24,00 3ERH.

OLB

DOERING

FS NR. 10-12

1.45

23.10

ERH.

LVM/FORB ++

40321
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Prag, den 18. Januar 1945.
St.M. III A - 4 a/45 g· Rs.
Geheime Reichofache
sab nedternoanret mt zeb nosn dota toddote sauf
vbdu notffeteka et.St. mov tofanantedze b
sa-atta-agit
Ldsted Tedotlrikdos (.t gaubterca
1 8.
".as (Nach Eingang ale Geheime Reichsseche zu behandeln !)
- menPersönlichl Eigenhändigi zuetfoqani-sthnaIzado
b nen Herrnezda t madegnifot neb i netd
-tuk bau edandervizepräsidenten Dr-Sohwabe, ste nodoifreven
lotaloyetrb rü n n sineldol reb ted mii nov ele etw nedag
DE*ECKOT
Landesbehörde, negezdred bnte nemdennszdaw gani
-TOV zUa
mit der Bitte um Unterrichtung von'ateadkedza zeb
Wm
Oberbürgermeister Judex und
nogtnet
Bezirkshauptmann Dr.Wieland. vadegauffede neb züu
-eb b bnedoerqatne i netttregloa srizdatted
An Herrn
gaulfete
Troenedoedneidol zeb ted gnwnafd negittes
Oberlandrat-Inspekteur Dr.Jonak,
M
etennaond m dn
Mährisch-Ostrau.
netzO
n0
nre vedagneve nob til zabed
An Herrn
ew tbebeg gandegnu nezodän zozdt bny
etd tal
Oberlandrat-fnspekteur Krohmer, fket broäsffdoedA
MUPOL-
LOpOou*
Betrifft: Stellungsbau Olmütz und Brünn.
Vorgang:
Ohne.
302
Das nachstehende Fernschreiben erhalten Sie zur Kenntnis:
"Deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren, Prag.
r9
Geheime Kommandosache! 1.) Im Einvernehmen mit OKW und dem
0ETES
SLA D
Leiter der Parteikanzlei wird befohlen: Mit dem Ausbau der
Festungen Olmütz und Brünn ist sofort-zu beginnen. Die mili-
tärische Leitung des Ausbaues wird dem Kommandanten des Fe-
stungsbereiches Südost übertragen. 2.) Die verantwortliche
Baudurchführung obliegt für Olmütz dem Gauleiter Henlein, für
Brünn dem Gauleiter Dr.Jury, jeweils gemeinsam mit dem Deut-
schen Staatsminister für Böhmen und Mähren. Die Aufgabentei-
V0350
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lung richtet sich nach der im Fernschreiben des Lelters

der Parteikanzlei vom 26.12.1944 mitgeteilten Führerent-

scheidung. 3.) Schriftlicher Befehl folgt- gez. Guderian,

(t  Generaloberst und Chef des Generalstabes des Heeres."

Oberlandrat-Inspekteur Dr.Eckoldt habe ich als meinem Be-

auftragten für den Stellungebau in Mähren im kahmen des

neuerlichen Stellungsbaues die gleichen Befugnisse und Auf-

gaben, wie sie von ihm bei der Kohlenbeekenschutzriegelstel

lung wahrzunehmen sind, übertragen. Hierfür steht Dr.Eokoldt

der Arbeitsstab in seiner jetzigen Zusammensetzung zur Ver-

fügung.

baw xebot retslenregzidzedo

Für den Stellungsbau Olmütz wird notfalle auf diejenigen

Arbeitskräfte zurückgegriffen, die entsprechend der der-

zeitigen Planung bei der Kohlenbeckenschutzriegelstellung

nicht mehr benötigt werden. Der etwaige Restbedarf und der

1e00

Bedarf für den Stellungebau Brünn müssen au■ die■en Orten

und ihrer näheren Umgebung gedeakt werden.

TOH

Abschließend teile ich mit, daß Eckoldt angewiesen ist, bis

zum Erlaß weiterer Anordnungen zur Sache niohts zu unter-

nehmen.

nita bas slmiogeilllHitler!

gez. Fran k.

Pndo

atndnnel coa ote netlsde nodtodioerzed obnedetadoan aod

2.) G.R. mit 1 Heft

noan,bo npe i TodtNeateate rodoatue

m  dnv 

Herrn Dr.Bertsch

-llin s zur Kenntnis übersendt atlmto gogaudaot

-t aob aodnshrsmox mob brtw souNdoa ab andtod adoatzht

asdotirzowtnezov sl (.s .negetrede teobne sdoloedegute

Tit atofnen zetteluai aeb sttnlo zin tgetldo gurrduidozubuae

-udt.) Alsdann zun Vorgang.vut.z zottefuad mab naira

-tetnedagiu el netdun br nemdd i zetatatmatsata nodoe
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Prag, den 15. Januar 1945.
70
Geheime Reicsface
KR-Blitz-PS:
IfotefegeinstmdoenexoedneInod
(Nach Eingang als Geheime Reichssache zu behandeln !)
Persönlich! Eigenhändig!
LA
LOD
mSRN.
TeuG
WSueepsmUR Sm AOLInEnU
An Herrn
stimio Oberlandrat-Jnspekteur Dr.Eckoldtpt doifgroeroy
nennöf n Mährisch-Weisskirchen - Bad Teplitz,oe alfelton
lod ex
a s 
nogliveog Teb dosn eib
tgitöned mem ddotn gnuffetefegottstudoenexoednelrox reb
C6M
TWt ieheg Toh bnw Trsbedtee eglewd T .nebtew
Betrifft: stellungsbau Olmütz und Brünn.
au
Vorgang: Ohne.
ee8b
,nid irsrsb niolllollrbeus dot oelow bneseoifdoeds
Das nachstehende Fernschreiben erhalten Sie zur, Kenntnis:
2J0
HOgmerewTeiesTewgnsgnie
"Deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren, Prag.
EMOS
Geheime Kommandosache! 1.) Jm Einvernehmen mit OKW und dem
wef:
Leiter der Parteikanzlei wird befohlen: Mit dem Ausbau der
Festungen Olmütz und Brünn ist sofort zu beginnen. Die mili-
tärische Leitung des Ausbaues wird dem Kommandanten des
Festungsbereiches Südost übertragen. 2.) Die verantwortliche
Baudurchführung obliegt für Olmütz dem Gauleiter Henlein, für
Brünn dem Gauleiter Dr. Jury, jeweils gemeinsam mit dem
Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren. Die Aufgaben-
teilung richtet sich nach der im Fernschreiben des Leiters
der Parteikanzlei vom 26.12.1944 mitgeteilten Führerentschei-
dung. 3.) Schriftlicher Befehl folgt. gez.Guderian, General-
oberst und Chef des Generalstabes des Heeres."
Jch übertrage Jhnen als meinem Beauftragten für den Stellungs-
bau in Mähren im Rahmen des neuerlichen Stellungsbaues die
gleichen Befugnisse und Aufgaben, wie sie von Jhnen bei der
COOTO



BAWEL
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Q 34
Kohlenbeckenschutzriegelstellung wahrzunehmen sind. Hier-
für steht Jhnen der Arbeitsstab in seiner jetzigen Zusam-
mensetzung zur Verfügung.
LeLEQUTToUi
NTTOH HA
Vorsorglich teile ich mit; dass zum-Stellungsbau Olmütz
notfalls solche Arbeitskräfte herangezogen werden können,
die nach der gestrigen Erklärung von General Benicke bei
der Kohlenbeckenschutzriegelstellung nicht mehr benötigt
werden. Der etwaige Restbedarf und der Bedarf für den
Stellungsbau Brünn ist aus diesen Orten und ihrer näheren
Ungebung zu decken.
.one
OLASINE
Abschliessend weise ich ausdrücklich darauf hin, dass bis
RONNAITO
zum Eingang weiterer Weisungen zur Sache nichts zu unter-
ab
one
887
n ehnen ist.
nomdoe
Tui roteinimetssde nodoetued"
meb bnu Wo tim nomdantovnis mt (. odosaobnmnod omtorod
neb nedeua meb dim :noldoied briw felsasliotreg geb gati
Heil
IaLTTHn
-ifim eid nenniyod us trotoe del mire bru stlimlo negnudnet
Bsh nednshnsmmoN meb briw aousdaua eshpnutted arigetaed
gez. Frank.
adoiltrowtnerev old . nogsntrodi teobie eedoleredepnudie
TUt nielnoH Tetielvso mob stlinfo TUi tgolfdo snuditiotubved
mob tin meeniemoy eliowet .vrut .i rediolued. mob nbed
KR FS 7144/1132/45 G 15/1 2315 EKOL MAEHR . WEISSKIRCHEN / KUBESCH
vedaet
-honoedhotonni mptte-din Aaer sr.aS mov iofsnexiodreg Teb
Sisgemiennaeriea Tonolltnioe (E .gnnb
-ferono teirobun.ses
7444/12  00
.
15.0
231511
 ge EerT-
enol
Sn oted dot
cih aeuadegm
r St Qudes
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seatgntd nodolely
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St.M. III A - 4/45 g.Rs.
Prag, den 15. Januar 1945.
Geheime Reicsface
1
1945
KR-Blitz-FS:
15.
HTGL
8W
ganiletelonelratodosnedoodneidon
(Nach Eingang als Geheiue Reichssache zu behandeln !)
-
arstel
TONTSB
FOTA NNON COL VLDOLEEVSP
Persönlich! Eigenhändig!
gUTTOV TUS gOSTOBRm
An Herrn
stünto
Oberlandrat-Jnspekteur Dr.Eokoldt,t Nolfgxoaxov
nehnön Mährisch-Weisskirchen - Bad Teplita,oe elfatton
e  e en Be i sep oso pe
tgitbned mnen troin anwifetalegeirstudoeneioedrrefdox rob
noh Tit isbed Tob bnu lrsbeddeoH oglswte TeC nebtew
notepän Betrifft: Stellungabau Olmütz und Brünn,aulletg
Vorgang: Ohne.
ners n eon
eld eesb
gld iugrab dolfxoütbeus dol salew bnessetldoeda
Das nachstehende Fernschreiben erhalten Sie zur Kenntnis:
-TOtnU US
SOUOLEECNEN
"Deutscher Staatouinister für Böhmen und Mähren, Prag.
MES
Geheime Kommandosache! 1.) Jm Einvernehmen mit OKW und dem
Leiter der Parteikanzlei wird befohlen: Mit dem Ausbau der
Festungen Ölmütz und Brünn ist sofort zu beginnen. Die mili-
tärische Leitung des Ausbaues wird dem Kommandanten des
Festungsbereiches Südost übertragen. 2.) Die verantwortliche
Baudurchführung obliegt für Olmütz dem Gauleiter Henlein, für
Brünn dem Gauleiter Dr. Jury, jeweila gemeinsam mit dem
Deutschen Staatsminister für Böhaen und Mähren. Die Aufgaben-
teilung richtet sich nach der im Fernschreiben des Leiters
der Parteikanzlei vom 26.12.1944 mitgeteilten Führerentschei-
dung. 3.) Sohriftlicher Befehl foigt. gez.Guderian, General-
oberst und Chef des Generalatabes des Heeres."
Jch übertrage Jhnen als meixem Beauftragten für den Stellungs-
bau in Mähren im Rahmen deegegerlichen Stellungsbaues die
gleichen Befugnisse und Aug
wie sie von Jhnen bei der
S180S
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Kohlenbeckenschutzriegelstellung wahrzunehmen sind. Hier-
EcGpeaE
IECE
für steht Jhnen der Arbeitsstab in seiner jetzigen Zusam-
mensetzung zur Verfügung.
E
Vorsorglich teile ich mit, dass zum Stellungsbau Olmütz
notfalls solohe Arbeitskräfte herangezogen werden können,
die nech der geatrigen Erklärung von General Benicke bei
der Kohlenbeckenschutzriegelstellung nicht mehr benötigt
werden. Der etwaige Restbedarf und der Bedarf für den
Stellungsbau Brünn ist aus diesen Orten und ihrer näheren
Umgebung zu decken.
Aod O
Abschliessend weise ich ausdrücklich darauf hin, dass bis
Koun.pntes
la netlsdte nedletnoaniet ebnenevenobn esl
zum Eingang weiterer Weisungen zur Sache nichts zu unter-
18er9
hn nemd
DEHCaGJeLESREOETUTRSOL
n ehmen ist.
meb dni Who tim nendentevaia mt
(.l /enosaobnemmox Smleno)
Tob vedeuk mob til neldoled briw lelsnsrletteq reb retied
HeilHitler
-fia a nniged os droto tal ne n sn neand
ob netdebnmox mab biw ousdara ob gmdied roeirh
gez. Frank
enoirdzowdnetev a (. .negendredn teobue enolsedagnuuet
i aielnén tttolvsi meb stimlo i getido gaadiidotubuad
meb tim msanieng llewet .Vut Td Tetieloe meb mnid
-nedsgtua sid nodn bn aouca rut retalnimaresve nedoedued
exested eeb nedtordoantet ml eb dosn dola tetdolr gauitet
-edtneezn ntletegd e.S.a mo elsndlettg zob
2.)
 Wv. nach Abgang bei mir.
-Larene kerrebua.sgagotneta
Tedoltttxdoe (E -gab
"serool aob sedateiszoned sob iedo brw tetodo
-egilete nebrii netgstttuse tem sls nennt eystzdü dot
otb sousdegnlfetg nodot
 no  n  
reb lod nendt nov sle eiw
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Fernspruch · Fernschreiben · Funkspruch · Blinkspruch
Durch die Nachr.=Stelle auszufüllen
Befördert
Nachr.=Stelle
LID. Nr.
an
Tag
Zeit
durch
Rolle
HUPG
180
LQEK-
Minlotoramt
Vermerke:
Elng.:
1 5 J 10
Angenommen oder aufgenommen
uoa
Tag
Zeit
durch
Ablendende Stelle
PRAGEE
GEN. D.PZ.-TR
V.VORMANN
e
KR.
BOEHMEN
UND
MAEHREN, PRAGE
AATSAINTSTER FUER
BOEHMEN UND MAEHREN, PRAG
EITER
HENLELN,REICHENBERG=
FEEAE
8
n
ME KOMMANDOSACHE--
10
TETEE MT N MM  NEHENEE
WIRD
BEFOHLEN:
13
F
DEM AUSBAU DER FESTUIGSN OLMUETZ
UNE
BRUENN IST
e
MIT
ZU BEGINNEN. DIE MILITAERISCHE LEITUNG
DES
17
AUSBAUES WIRD DEM KOMMANDANTEN FDES FESTUNGSBCREICHES
21
UEBERTRAGEN.
23
24
VERANTWORTLICHE
BAUDURCHFUEHRUNG
25
26
27
28



42a
29
30
31
32
FUER OLMUETZ DEM GAULEITER WENLELN, FUER BRUENN DEMA
33
GAULEITER DR JURY, JEWEILS' GEMEINSAM MIT DEM DEUTSCHEN
STAATSMINISTER FUER BOEHMEN UND MAEHREN.
ZE
DIE AUFGABENTEILUNG RICHTET SICH NACH DER IM E.S.
DES LETTERES DER PARTEIKANZLEI VOM 26.12.44 MITGETEILTEY
41
FUEHRERENTSCHELDUNG
45
GEZ. GUDERIAN GENERALOBERST UND CHEF
7 DES GENERALSTABES
49
CEI SEHEEREEE REESEEESEE
ABT LANDESBEF. NR, 18/45
GKDOS
14.1.45
53
54
55
oC
57
58
60
61
62
64
Geheime Comamando■adhe!
65
66
67
68
10
H
69
70
71
72
cjoq
73
74
75
76
pelpolocubtnioy ames
77
78
79
80
81
82
63
84
85
86
87
88
Geheim
89
90
91
92



Geheime Kommaibofahr
histeramt
24. JAN. 1945
Oberkommando des Heeres
14.1.45
GenStdH/Op Abt/Abt LdsBef.
Nr. 18/45 6.Ku0s.
Geheime Kommandosache!
1 Anlage!
25 Ausfertigungen
3 Ausfertigung.
Bazug: Befek..i..i.W.K. Böhmen und Mähran, Aot.Ia Nr.754/44 g.K.
v.29.12.44.
An den Kommandanten e.a Tostungst oih.o Südost,
Gen.d.Pz.Tr.v.Vorman, über W.Kdo.XVII
= l. Ausf.
Bafehlshaber im Wehrkreis Böhman und Mähren,
Prag
= 2. Ausf.
Dt.Staatsminist:r für Böhmen und Mähren,
Prag
= 3. Ausf.
Gauleitar Henlein, Rcichenberg
= 4. Ausf.
Gauleit.r Dr. Jury, Wian
= 5. Ausf.
I.) In Einvurnehman mit OKW und dum Laitar c r Farteikanzlsi wird
befohlon:
Mit dem Ausbau d r Faetungen Olaütz'und Drünn ist sofort zu
beginnen. Di: nilitärische Lsitung das Ausbauzs wird dcm Kom-
mandanten d s-Fastungebaraichss Südost übartragen.
II.) Die virantwortliche Baudurchführung oblisgt für Olmütz dem
Gaulsiter Henlein, für Brünn Csn Gauleiter Dr.Jury, jowsils
Simainsam mit dem Daut:ohin Staatsminister lür Bühmen uid Mähren.
Die Aufgabentsilung richtst sich nach dar im F.S. des Leiters
dar Partsikanzlai von 26.l2.44 nitget:iltan Führurontscheidung
(s.hilage 4).
III.) Zu den durch Befehlshaber in Währkreis Böhmen und Mähren vorge-
lagten Erkundungsberichten ergtbin sich folgends Bemerkungen:
a) Feetunso l mü t z .
1.) Die als AKl vorgesehone Portlinie ist dar"Imenring" ter
Fastung• Diz vorgeschlagene Linie für"vorg schobins Stütz-
punkte" ist curculaufend als "Außenring" auszubauon.
Der Ausbau ist entsprscirnd der Anweisung für "Ausbau und
V.rt.Lcigung vol Faetungen" (Chsf GenStdH/Op Abt/Fast
Nr. 11 836/44 3.L. vom l1.1l,44) nit den Inienring zu ba-
"eu  t y, n.
- 2 -
St.M. πA-4ol/459.
163/458
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ginnen, dar die alten Werke durch Panzer- und Kampfgräban mit-

sinandar verbincet. Damnächst ist die Einriehtung der Stadt zur

abschnittsweisen Verteidigung durchzuführen. Nach Abschluß dieser

Arbeiten ist der Außanring auszubauen.

2.) Als Bauanweisung für dan F.stungekomandanten wird Vfg. OkH/Gen

d Pi u Fest/Abt L Nr. 12 200/44 soh. vom 1.l2.44 übersandt.

Linienführung ist aus Anlage l ersichtlich.

3.) Als Gesamtbesatzung w rden 2 Divisionan vorgasshen.

b) restung Br ünn

l.) OkH ist mit der vorgeschlagenon Linienführung sinvaretanden

(s.Anlage 2),

2.) Das Panzarhindernis in System das Außenringes ist durchlaufend

zu ziehen. Das Panz xhindarnis ist grundsätzlich hinter dem 2.

Kampfgraben anzulegen.

Die Art.Feuerstellungen sind in d r Regel hinter das Panzer-

hindernis zu legen.

Ausbau ■es Fe:tungskernes, ist in Anlehnung an die alte Festung

Spialbeig voreusehen.

5.) Als Bauanweisung für den Festungskommandanten wird Vig. Gen d Pi

u Fest im.OKH/Abt L Nr. 12200/44 geh. voi 1.12.44 übersandt.

4.) Als Gesantbesatzung warden 3 Divisaonen vorgesshen.

IV.) Festungskommanianton für Olmütz uid Brunn war■en durch OKH -rnannt

...

V .) Meldungen durch Kommandant das Fe. tungs jereiches Südost gamüß Vfg.

OKH/GanStdH/Gen d Pi u Fast/Op Abt/Abt  ds Baf Nr. l2 987/44 g.K.

vom 11.12.44.

gez-t G u d e r i a n

Ganeralobd:st und

Chef des Gen ralstabes des Haeres

Für die Richtigkeit:

Pliilt

40316

Oberstlti.G:

- 3 -
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Nachrichtlich:
OKW /WFSt
- 6. Ausf.
QKL / LwFSt
- 7.
18
Chef H Rüst u BdE / St*b
- 8.
"
Chef H Rüst u BdE/In Foot
- 9.
11
Ohef cer Reichskanzloi
- 10.
a
Leiter der Parteikanzlei
, 11.
"
Reichsm des Innern
- 12.
"
Reichsm f Rü u Kr Pro
- 13
"
Nach Abgang:
Adj Chef GenStdH
 14,
:
Ohef Fü Gru
- 15.
i1
Org Abt
- 15.
"1
Chef HNW
-17,
(
H.P.A.
53
Gon Qu
48
Gen d Pi u Fest im OKH
6
Gen zbV beim Gen d Pi
u Fest
- 21.
"1
Op Abt Chef/Ia
- 22,
1
Las Bef
-23.
"!
Reserven
- 24. und 25 Ausf.
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Anlage 4 zu OKH/GenStdß/op Abt/Abt Lds Bef

Nr. 18/45 g.K. vom 14.1.45.

Reichsleiter M. B o r m an n

F.H.Qu., ■en 26.12.1944.

An den

Deutschen Staatsministar für Böhmen und Mühren

/-Obergruppenführer Karl Hermann F r a n k

Prag

Nachr.i l.) Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

Dr. Lammers,

Berlin

2.) Herrn Gauleiter Konrad H e n l e i n , Reichanberg

3.) An den Leiter der Parteiverbindungsstelle

z.Hd. v.Oberbereichsleiter

Walther, Prag

Geheime Reichssache!

Eflt sehri Bitte sofort vorlegen!

Betrifft: Stellungsbau im

torat.

Sehr geehrter Farteigenoss.Hatk!

Den Inhalt Ihres Schreibens vom 24.i2.1944 trug ich dem Führer vor.

Der Führer entschied wie folgt:

1.) Zur Durchführung des Steliungsbaues im Frotektorat sind die

jeweils zustündigen Gauleiter und der Deutsche Staatsminister

für Böhmen und Mühren gemeinsam verantwortlich.

2.) Im einzelnen sind zuständig:

a) Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mihren zur Vorbe-

reitung und Durchführung aller erforderlichen Verwaltungs-

massnahmen, die er in eigener Zustündigkeit oder sauf dem

aútonomen Sektor veranlasst und beanfsichtigt; er hat insbe-

sondere die zur Durchführung des Stellungsbaues notwendigen

Arbeitskräfte, Sachmittel und alle sonstigen Arbeitsgrund-

lagen zur Verfügung zu stellen.

b) Der deweils in Frage kommende Gauleiter für die praktische

Durchführung des Stellungsbaues. Hierzu sind eine angemessene

Zahl deutscher Führungskräfte einzusetzen. Die Gauleiter bezw.

ihre Beauftragten haben sich jeglicher Eingriffe in den staat-
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lichen - deutschen und autonoman - Bereich des Protektorats

zu enthalten; zur Sicherstellung der sich aus der

praktischen Arbeit ergebenden Notwendigkeiten wenden sie

sich än den Deutschen Staatsminister oder seinen Beauf-

tragten.

3.) Der Führer wünscht, dass mit dem Ausbau des Kohlenbecken-

Schutzriegels nunmehr sofort begonnen wird; er erwartet von

Ihnen und Gauleiter Henlein in der Durchführung der gemeinssm

übertragenen Aufgabe kameradschaftliche Zusammenarbeit und

rückhaltlosen Einsatz.

Den Beginn des Ausbaues der Stellung bitte ich mir mitzuteilen.

Heil

Hitler!

Ihr

z

VO3T3
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Fernschreibstelle
Fernschreibname
Laufende Nr.
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen:
Datum:
19
J/
thiy
Datum:
19
um:
as9f
um:
an:
fhπ7
von:
durch:
durch:
Rolle:
Bermerke:
KR. BLITZ- FS.
ST. M.
ROEM. 3
GROSSES A.
: - Q 1' HOCH 1 W/ 45 - .
Fernspruch:
AN SS-OBERGRUPPENFUEHRER FRANK,
Abgangstag
Abgangszeit
An:
ZUR ŽEMT DUENN,
LANDESBEHOERDE.
====
Bermerke für Beförderung vom Absende
CSAR
(Beftimmungsort)
OBERGRUPPENFUEHRER
I
SOEBEN RUFT OBERBEREICHSLEITER ZANDER (
PARTEI- KANZLEI(
AN UND TEILT MIT, ES ERWEISE SICH NACH AUFFASSUNG DES
GENERALSTABS ALS NOTWENDIG,
BRUENN UND OLMUETZ IN LOSER
ANLEHNUNG AN DAS JETZT IM AUSBAU BEFINDLICHE STELLUNGSSYSTEM
IN MAEHREN MIT EINER RUNDUMVERTEID IGUNG ZU VERSEHEN.
ES
WERDE UM ZUSTIMMUNG GEBETEN, I
DASS IM VORLIEGENDEN FALLE
ENTSPRECHEND DER FUEHRERENTSCHEIDUNG UEBER DEN STELLUNGSBAU
IM PROTEKTORAT VERFAHREN WERDEN KOENNE.
ZANDER RUFT UM 17.00
uhr erneut an,
UM ALSDANN IHRE ENTSCHEIDUNG UEBERMITTELT
ER ERHALTEN.
HEIL HITLER
GEZ.
GIES ; SS- STANDARTENFUEHRER =====
Lmb
dinl  br.fies faffosn, 6.W.
808. * VIl. 43. hugo Hönide, Berlin 62
fal fo
141.45
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St.M. III A - 1l w/45g.

Prag, den 12. Januar 1945.

Gehein

KR-Blitz-FS:

An

4-Obergruppenführer

Staatsminister Frank,

zur Zeit Brünn,

Landesbehörde.

Obergruppenführer !

Soeben ruft Oberbereichsleiter Zander (Partei-Kanzlei)

an und teilt mit, es erweise sich nach Auffassung des

Generalstabs als notwendig, Brünn und Olmütz in loser

Anlehnung an das jetzt im Ausbau befindliche Stellungs-

system in Mähren nit einer Rundunverteidigung zu verse-

hen. Es werde um Zustimmung gebeten, daß im vorliegenden

Falle entsprechend der Führerentscheidung über den Stel-

lungsbau im Protektorat verfahren werden könne. Zander

ruft um 17.o0 Uhr erneut an, um alsdann Ihre Entscheidung

übermittelt zu erhalten.

Heil H it le r !

gez. G i e s ,

-Standartenführer.

+++

EIN KR BLITZ

12/1 45

16.50

OGRUBR / KLEIN +++
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st. x. III A - 12 w/456.

Prag, den 12. Jenuar 1945.

Geheim

1.

KR-Blitz-FS:

An

4-Obergruppenführer

 de

zur Zeit Brünn,

r

Obergruppenführer !

Soeben ruft Oberbereichsleiter Zander (Partei-Kanzlei)

an und teilt mit, ea erweise sich nach Auffassung des

Generalstabs als dot tdig, Brünn und Olmütz in loser

Anlehnung an das jet ijim Ausbau befindliche Stellungs-

system in Mähren mit einer Rundumverteidigung zu verse-

hen. Es werde um Zustimmung gebeten, daß im vorliegenden

Falle entsprechend der Führerentscheidung über den Stel-

lungsbau im Protektorat verfahren werden könne. Zander

ruft um 17.00 Uhr erneut an, um alsdann Ihre Entscheidung

übermittelt zu erhalten.

Heil Hitler!

gez. Gie s ,

-Standartenführer.

2.) Wv. nach Abgang bei dem Unterzeichner.

zmm trryn2mnm

IA-4/45

-
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Vermerk:

4-Standartenführer Zander hat sich heute fernmüdnlich

nicht, wie früher angegeben wurde, als Hauptbereichs-

leiter, sondern nur als Oberbereichsleiter gemeldet.

Prag den 12.1.1945.

Neil

C080A
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Sicherheitsdienst des Reichstührers-b
Prag-Bubentsch,
7.April 1945
SD-Leitabschnitt Prag Geheime Neichslsemprede nu
Sachsenweg
III A - GRS SA 9o
Goheime-keichssache!
©..8107/
ministe
G
-9 APR. 1945
2 Ausfertigungen.
Eing.
-
1.Ausfertigung.
An
4h-Obergruppenführer Staatsminister k.H. F r a n
K.
PIaBi
4S0
IS
IA
Betr.: Festung Brüinn - Bewertung der Verteidigungskraft.
Lemw aren Vorg.: Ohne.
W 14
e Von der SD-Dienststelle Brünn ging hier am 6.IV.1945
 e
unter oben angeführten Betreff folgender Bericht ein:
Es wurde von hier aus Veranlassung genommen, die Stimmen
 mehrerer führender Personen über ihre Ansicht hinsichtlich des
5
Verteidigungswertes der Festung Brünn zu befragen. Dabei ergab
sich bei allem eine Übereinstimmung darin, dass die Meinungen
samtlich negativ ausfielen, Damit tritt eine bedenklich er-
scheinende Übereinstimnung sowohl der verantwortlichen Führungs-
puke seia
personen unter sich als auch dieser verglichen mit der Meinung
der breiten Öffentlichkeit zutage.
Coadanie
Zunächst werden die erfassten Äusserungen einiger führender
Personen wiedergegeben:
Generalleutnant P o e l im Gespräch mit OlI. K r o h m e r :
Es sind in Brünn überhaupt keine Pionier-Einheiten vor-
handen. Die Menge der Infanterie-Waffen muss als ungenügend
angesehen werden. Das gleiche gelte für MG's. Es ist fast
keine Artillerie in Brünn, nur eine Batterie, die im Ernst~
falle von Volkssturmmannern bedient werden müsste. Die
Heeresschulen wie Fahnenjunkerschule usw. sind aus Brünn
 m
verlegt worden; dadurch fehlt Unterführer--und Führerersatz.
Dennoch gab Generalleutnant Poel die wohl mehr pathetisch
zu wertende Ausserung von sich:"So lange ich lebe, wird
)h
Brünn verteidigt werden!"
Viw
Beim Verlassen Poels sprach Krohmer nöch den Pionierführer
des Festungsstabes Brünn, einen Oberstleutnant, daraufhin an,
was er von den gebauten Stellungen hinsichtlich ihres Verteidi-
gungswertes halte, weil Poel sich hierüber zu äussern ablehnte,
wie er auch nichts über die Munitionsvorräte geaussert hat. Der
Pionierführer tat die Frage mit den kurzen Worten "völliger Mist"
ab.
TS
\A-4x/45Rs
1042/341.
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OlI. K r o h m e r ausserte als eigene Meinung, dass
er wohl mit am besten die Verteidigungsanlagen des Stellungs-
baues kenne und dass er bei aller Skepsis doch sagen müsse,
sie stellen auf jeden Fall eine Verteidigungsmöglichkeit zum
Hinhalten eines angreifenden Gegners dar. Dies sei allerdings
völlig davon abhängig, ob Mannschaften und Waffen für die Be-
satzung und Verteidigung der Stellungen vorhanden seien. Er müsse
sagen, dass er in dieser Hinsicht,zumal nach den Worten des Generals
selber, keine Zuversicht haben könne.
In Kreisen der hiesigen Waffen4 wird die Anlage der
Festungslinien für falsch und unzweckmassig angesehen. Allerdings
wurden keine konkreten Angaben gemacht, wie es denn richtiger und
zweckmassiger gewesen wäre.
Die von General P o e l gegebenen Ausführungen finden ihre
Bestätigung in einer Besprechung vor den versammelten Volkssturm-
führern aus Brünn, die der Ritterkreuzträger Major B l ü c h e r
in der Festungskonmandantur am 2.IV.1945 um 19.oo Uhr abhielt.
Blücher betonte dabei, dass vor allem der Volkssturm ent-
scheidend bei der Verteidigung der Festung Brünn einge-
setzt wärde. Der Festungskomnardant habe sonst nicht ge-
nügend Soldaten für die Verteidigung Brünns bereit. Die
drei Brünner Volkssturm-Bataillone seien dazu ausersehen,
im Ernstfalle das ganze Verteidigungssystem zu besetzen.
Als die Volkssturmführer nach Waffen und Munition nach-s
fragten, musste Blücher zugeben, dass die Festung Brünn
fast überhaupt keine schweren Waffen, keine Maschinenwaffen
und wenige Gewehre mehr besitze. Die bis jetzt bei der Volks-
sturmausbildung verwendeten Waffen seien den an die Front
abgegangenen Wehrmachteinheiten mitgegeben worden. Es sei
lediglich Munition für die kleineren Kaliber in ausreichen-
dem Masse vorhanden. Der Vorrat an Panzerfäustenbetrage
etwas mehr als drei Eisenbahnwaggons.
Der Landesvizepräsident, 4-Standartenführer Dr. S c h w a b e ,
äusserte auf Befragen folgendes:
Er halte die Bezeichnung von Brünn als Festung für ausge-
.machten Unsinn. Entweder sei eine Stadt von vorherein
Festung, sie könne aber nicht nachträglich dazu gemacht
werden.-Brünn fehle es z.B. an genügend Wasser. Die grosse
Bevölkerungszahl mache eine Funktionieran als Festung un-
möglich. Die Frage der Evakuierung der Stadt sei eine
Spiegelfechterei. Man könne nicht evakuieren, weil man
nicht wisse, wohin mit der Bevölkerung.
Der militarische Wert der Festung Brünn sei deshalb ziemlich
illusorisch. Wenn die Tschechen nicht aus Brünn herausge-
bracht werden könnten, seien sie eine ständige Bedrohung
der Festung. Das gleiche gelte, wenn sie nach der näheren
Umgebung vön Brünn evakuiert würden. Für den Fall der
Festungen sei immer entscheidend gewesen, dass die deut-
schen Truppen nicht hereingeführt werden konnten, bevor
der Russe da war.
Polizeiprasident Dr. H e r m a n n und sein Stellvertreter
79069
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Regierungsrat Dr. S c h u l t h e i S , aussertensich etwa wies
folgt:eta ned
Militärisch besitze die Festung Brünn fast überhaupt
keinen Wert. Der grosse Teil der geplanten Panzersperren
-iund Infanteriegraben sei ausserdem noch nicht fertiggestellt.
Nur mit Steinen und Holz allein könne man überhaupt keine
richtigen Panzersperren bauen. Die Planung der Verteidigungs-
anlagen um Brünn sei engstirnig gezogen, denn die einzelnen
doeHöhen um die Stadt selbst seien so gut wie gar nicht be-
festigt.
Für die Verteidigung von Brünn seien weder Waffen noch
derSoldaten in genügender Anzahl vorhanden. Auf Grund der
flachen Landschaft in der Umgebung Brünns könnten die Bol-
schewisten bei ihren 8o - 9o Stundenkilometer schnellen
Vorstöšsen, besonders mit dem Stalinpanzer "Gigant", binnen
kürzester Zeit vor Brünn selbst stehen. Könne man vielleicht
noch die Panzerspitzen erfolgreich abwehren, dann bestünde
dennoch die Gefahr, dass-die hervorragend im Nah- und Kanal-
kampf ausgebildete russische Infanterie ebenso schnell nach-
geführt werde. Stadte wie Lemberg, Krakau, Budapest usw.
seien in Kanalkampf aufgerollt worden. Brünn habe ebenso
ein verzweigtes Kanalsystem, das bei weitem nicht ausreichend-
verteidigt werden könne.
dDie Meinung der breiten Kreise der Brünner Einwohnerschaft
deckt sich fast restlos mit den eben wiedergegebenen Ansichten der
Brünner Pührungspersonen. Noch haben offenbar die Volkssturmführer
die ihnen in der Besprechung mit Major Blücher gegebenen Hinweise
nicht an ihre Volkssturmmänner weitergegeben, denn gerade aus diesen
Kreisen kommen nicht so verzweifelte Stimmen wie aus anderen.
Immerhin sagt sich die Bevölkerung, wenn sie um ihre Ansicht über
befragt wird, dass danit nicht viel los sein könne, denn man
könne im Spaziergangerschritt einen solchen Laufgraben bequem
überschreiten und brauche nicht einmal zu springen dabei. Wie
ein solches Systen eine nun schon seit mehr als Jahresfrist siegge-
wohnte Armee/schweren und schwersten Waffen aufhalten könne, sei
unverständlich.
Zur Meinung des Stellvertreters des Polizeipräsidenten
ist von hier aus zu.sagen, dass Dr. S c h u l t h e i s offenbar
einen "Kanalkampfkomplex" hat. Diese Sache ist eine fixe Idee
von ihm. Er kennt zwar solche Kampfarten aus seiner Wiener Zeit
her sicherlich recht gut, scheint aber ihren Wert doch sehr zu
überschätzen. Vor einiger Zeit schon hat Schultheis von der Wiener
Polizei Fachkräfte dieser Kampfart nach Brünn zu Vorträgen vor
deutschen und tschechischen Polizeioffizieren kommen lassen:
Ausserdem hat er dem General Poel persönlich einen Vortrag darüber
gehalten. Bemerkenswert muss jedoch die Meinung der beiden ver-
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antwortlichen Polizeiführer von Brünn-angesehen werden, diesigeß
sich aufgrund der in den letzten drei Nächten verübten siebenloi
Überfalle in Brünn-Königsfeld mit dem Gedanken tragen, für die
. Bevölkerung von Brünn ein Ausgehverbot zu erlassen. Der Poli-
zeipräsident bezieht sich auf angebliche Erfahrungen des Jahres
19l8, in dem von Tischnowitz her in Brünn-Königsfeld der Auf-
ruhr gegen die Monarchie begonnen habe. Er halte eine Auswechs-
lung von 3 Polizei-Abschnittskomnandeuren für notwendig, für die
er Stabsoffiziere der Fahnenjunkerschule Brünn vorgesehen habe,
wegen des Abganges der Fahnenjunkerschule am 3.4.45 aus Brünn
in Richtung Wien jedoch nicht durchführen konnte. Für die
Sicherheit in Brünn-glaubt der Polizeipräsident nün nicht nehr
_ voll und ganz einstehen zu können. Über diese letzte Frage wird
-leingehender unter Spezialbetreff berichtet werden.u
osnWie soeben noch-in Erfahrung gebracht wurde, wird der
Festungskommandant Brünn am kommenden Sonnabend und Sonntag
eine Alarmübung zur Besetzung des Stellungssystems der Festung
Brünn durchführen lassen. Nach dem derzeitigen unruhigen Standeb
 der Stimmung ist mit starken Auswirkungen zu rechnen, da be-
stimmt ein Ernstfell angenommen wird.gudoezg
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KonradHenleinReichsstatthalterundGauleiterim Sudetenlandschen Befreiungsbewe-gung, die am 1. Okto-ber 1933 das Erbe unddie Aufgaben der zer-schlagenennationalso-zialistischenBewegungübernahm und am 1.Oktober 1938 das poli-tisch völlig geeinte undausgerichteteSudeten-deutschtumheimführteinsReich,diese Ge-schichte ist undenkbarohne die Tatkraft undden Mut Konrad Hen-leins.Ergehört zu denMenschen, die man amzutreffendsten mit demEhrennamen eines ein-fachen Mannes aus demVolke kennzeichnet. Sowie Tausende seinerAltersgenossen zog erals blutjunger Kadettin den Krieg, wurde anderAlpenfront zumManne. Schwer verwun-det geriet er in Gefan-genschaft und kam nachdemZusammenbruchals einer jener Millio-nen Deutscher in seineHeimat zurück, für dieIm Spätsommer 1933 hatte der jun-es unter der Fremdherrschaft keinege Turnlehrer des sudetendeutschenbürgerliche Zukunft mehr gab. AlsTurnverbandes, Konrad Henlein, inBankbeamter in Gablonz schlug erseiner kleinen Dienstwohnung insich schlecht und recht mit Gelegen-h ständig Besuch, was dem Tagheitsarbeiten durch. Als seine Haupt-Nacht unter seinen Fenstern po-aufgabe betrachtete er aber die Ver-stierten tschechischen Kriminalbeam-jüngung der Turnbewegung.ten gebührend auffiel. Es kamen be-Mit einer Mannschaft der Acht-kannte Politiker des völkischen Su-zehn- bis Fünfundzwanzigjährigendetendeutschtums, es kamen ebenso-sprang er dann in die Bresche, alsviel unbekannte junge Leute in derdas Verbot der nationalsozialistischengrauen Turnerkluft, und alle hattenPartei das völkische Sudetendeutsch-nach Ansicht der tschechischen Po-tum führerios machte. Er selbst warlizisten verdächtig viel mit dem jun-wenig über dreissig Jahre alt, als ergen Turnlehrer zu besprechen. Biseines Morgens, am 1., Oktober 1933,seinen Aufruf zur Sammlung erliess,plötzlich das Rätsel gelöst war: Kon-und eine ganze Reihe seiner nächstenMitarbeiter war noch zu jung, umrad Henlein, „der Turnlehrer ausAsch" liess im ganzen sudetendeut-ins Parlament gewählt zu werden,schen Gebiet Plakate anschlagen, inals der ungeheuere Wahlsieg vondenen er zur politischen Sammlung1935 seine Bewegung zur stärkstender gesamten Volksgruppe im Rah-Partei des Tschechenstaates machte.men einer einzigen politischen Be-Er selbst blieb allerdings gleichfallswegung aufrief. Zuerst war man indem Prager Parlament fern, sehr zumPrag geneigt, das Ganze als einenAerger der tschechischen Machthaber,naiven Versuch eines politisch un-die darin nicht mit Unrecht eine Miss-erfahrenen Idealisten aufzufassen.achtung ihrer geheiligten Parlaments-Einheit der Sudetendeutschen? Esdemokratie sahen. Dieser Volksfüh-schien ein lächerliches Beginnen,rer ohne Mandat und Beziehungen,denn den Sudetendeutschen stak derdieser einfache Turnlehrer aus AschParteipartikularismus, die Interes-entpuppte sich jedoch zum Schrek-senpolitik in den Knochen. Eben wa-ken des Herrn Benésch nicht nurren durch brutalen tschechischen Zu-als ein Organisator von ausserordent-griff die beiden völkischen Parteien,ihrem Höhepunkte näherte, als diedie nationalsozialistische Arbeiter-Diplomat von unbezweifelbarem Ge-partei und die deutsche Nationalpar-schick. Als sich die „Sudetenkrise“tei, verboten worden, ihr Vermögenihrem Höhepunkte näherte, als diewar beschlagnahmt, ihre Führer ein-sudetendeutsche Frage zu einem eu-gekerkert. ihre Gewerkschaften auf-ropäischen Problem geworden war.gelöst, ihre Mitglieder durch ein po-fuhr Konrad Henlein wiederholt nachlitisches Betätigungsverbot von jederEngland, um seinen Prager Widersa-öffentlichen Arbeit strikte ausge-chern das Wasser an der Quelle ab-schlossen. Die übrigen Parteien —zugraben. Er hatte erkannt, dass Eng-und es gab deren eine sehr erhebli-land die Haupttriebkraft des deutsch-che Anzahl — balgten sich um diefeindlichen Kurses der sogenanntenWählerbeute und rannten den Tsche-Nachfolgestaaten war, dass dieseschen mit LoyalitätsversicherungenEngland aber im Jahre 1937 und 1933die Türen ein. Es schien zu Ende zufürchten nausste, den von langer Handsein mit jeglicher nationalen Politikvorbereiteten Krieg gegen Deutsch-im Lager der Sudetendeutschen.land vorzeitig ausbrechen zu sehen.Die breiten Massen des VolkesIndem er die Engländer im-blickten zwar mit Wehmut undmer wieder auf die UnmöglichkeitSehnsucht hinüber ins Reich, woeiner unzulänglichen Kompromisslö-Adolf Hitler eben den nationalso-sung hinwies, hob er allmählich diezialistischen Staat zu zimmern be-Prager Machthaber aus dem Sattel.gann, sie waren aber durch Not,Und doch war sich niemand alsArbeitslosigkeit und ständige Perse-Konrad Henlein so klar der Tatsachekutionen schon so verschüchtert,bewusst, dass trotz der Dynamik sei-dass sie an eine Heimkehr ins Reichnicht mehr zu hoffen wagten. Derner Bewegung und trotz seiner ge-Aufruf hatte eine wahre Revolutionschickten nolitischen Arbeit das Su-detendeutschtum nicht durch sichim sudetendeutschen Lager entfes-selbst, sondern nur durch den Willenselt. Was noch an Kampfwillen unddes Führers befreit werden würde. SoHoffnung lebendig war, schloss sichdem Turnlehrer aus Asch an, derwie die sudetendeutsche Einheitsbe-wegung nur als ein Teil der gesamt-mit einer Handvoll freiwilliger Mit-deutschen nationalsozialistischen Frei-arbeiter in einer gemieteten Schreib-heitsbewegung verstanden werdenstube auf geborgtem Briefpapierkann, so fühlte sich Konrad HenleinWeisung um Weisung an seine un-auch stets als Beauftragter des Füh-bekannte Mannschaft hinausjagte, derrers. Dass dann am 1. Oktober 1938selbst bald hier bald da in Gebirgs-die Bewegung Konrad Henleins indörfern und Kohlenstädten auf-die nationalsozialistische Partei über-tauchte, in einer einfachen, soldati-führt werden konnte, dass das ge-schen Art zu den Menschen sprach,samte Sudetendeutschtum in einerts von ihnen verlangte, als OpferEinmütigkeit sondergleichen die Heim-Arbeit und ihnen nichts dafürkehr ins Reich als die Erfüllung sei-in Aussicht stellen konnte als Ver-ner letzten Wünsche empfand, warfolgung, Verlust des Arbeitsplatzesder schönste Sieg des Mannes, denund Kerker. Und bald fühlten sichder Führer nun zum Reichskommis-die Tschechen dieser elementarensar, dann zum Gauleiter und Reichs-Volksbewegung gegenüber ratlos.statthalter des Gaues Sudetenland er-Die Geschichte der sudetendeut-nannte.h. h.


